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Der vermehrte Einsatz innovativer Finanzprodukte wie Verbriefungen oder
Kreditderivate und das Engagement o‹sterreichischer Unternehmen in Zentral-
und Osteuropa fu‹hren zu wesentlichen Vera‹nderungen im o‹sterreichischen Ban-
kensektor.

Die ªLeitfadenreihe zum Kreditrisiko� soll eine Hilfestellung bei der
Umgestaltung der Systeme und Prozesse in einer Bank im Zuge der Implemen-
tierung von ªBasel II� darstellen und daru‹ber hinaus Informationen u‹ber die
Rahmenbedingungen der zentral- und osteuropa‹ischen Ma‹rkte zur Verfu‹gung
stellen. Im Laufe des Jahres 2004 wurden Leitfa‹den zu den Themenbereichen
Verbriefung, Ratingmodelle und Validierung, Kreditvergabeprozess und Kredit-
risikosteuerung sowie Kreditrisiko mindernde Techniken publiziert.

Zweck der Leitfadenreihe ist die Entwicklung eines gemeinsamen Versta‹nd-
nisses zwischen Aufsicht und Banken in Bezug auf die anstehenden Vera‹nderun-
gen im Bankgescha‹ft. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und die
Finanzmarktaufsichtsbeho‹rde (FMA) verstehen sich in diesem Zusammenhang
als Partner der heimischen Kreditwirtschaft.

Die vorliegenden Leitfa‹den ªKreditsicherungsrecht in Zentral- und
Osteuropa� wurden in Zusammenarbeit mit namhaften Experten der jewei-
ligen La‹nder erstellt und sollen den Banken, die in den behandelten Staaten ta‹tig
sind oder sein wollen, aber auch deren Kunden als eine Einfu‹hrung in das Kre-
ditsicherungsrecht des jeweiligen Landes dienen. Dabei wird fu‹r die gebra‹uch-
lichsten Kreditsicherheiten dargestellt, welche Voraussetzungen dafu‹r erfu‹llt
sein mu‹ssen, und welche Probleme dabei entstehen ko‹nnten.

Wir hoffen, mit der ªLeitfadenreihe zum Kreditrisiko� eine interessante
Lektu‹re geschaffen zu haben, vor deren Hintergrund Entwicklungen im o‹ster-
reichischen Bankwesen effizient diskutiert werden ko‹nnen.

Wien, im November 2004

Univ. Doz. Mag. Dr. Josef Christl
Mitglied des Direktoriums

der Oesterreichischen Nationalbank

Dr. Kurt Pribil,
Dr. Heinrich Traumu‹ller

Vorstand der FMA

Vorwort
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Kapitel 1: Allgemeines zur tschechischen
Rechtsordnung

I. Einleitung

Der folgende Leitfaden behandelt die wichtigsten Kreditsicherungsinstrumente,
die nach tschechischem Recht zur Verfu‹gung stehen. In diesem Kapitel erfolgt
nach einer kurzen Darstellung der tschechischen Rechtsordnung eine kurze
Behandlung der Chronologie der Sicherheitengestion. Danach folgen die Aus-
fu‹hrungen u‹ber die mo‹glichen Verwertungsmethoden von Kreditsicherheiten.
In den speziellen Kapiteln zu den einzelnen Kreditsicherheiten werden dann
nur mehr die jeweiligen Besonderheiten bei der Verwertung der einzelnen
Sicherheiten erla‹utert.

II. Allgemeines

Fu‹r das Funktionieren des Kreditwesens bedarf es eines sicheren Rechtsrah-
mens. Der Rechtsrahmen umfasst sowohl eine rechtliche Basis fu‹r Kredit-
und Sicherungsvertra‹ge, als auch Regeln fu‹r die Inanspruchnahme der Forde-
rungen einer Bank. Es sind nicht nur das materiellrechtliche Instrumentarium,
sondern auch die prozessrechtlichen Instrumente und ein funktionierendes
Gerichtssystem von Bedeutung.

Grundregeln zum Kreditsicherungsrecht finden sich im Zivilgesetzbuch
(ZGB)1. Die Verfahrensregeln fu‹r das Erkenntnis- und das Exekutionsverfahren
beinhaltet die Zivilprozessordnung (ZPO)2. Diese beiden Gesetze sind sehr
stark von der o‹sterreichischen Tradition beeinflusst. Die Tschechische Republik
hat noch vor dem Beitritt zur EU im Bankenrecht und Bankaufsichtsrecht den
entsprechenden acquis communautaire (Rechtsbestand der Mitgliedstaaten der
Europa‹ischen Union) u‹bernommen.

Die Bankenaufsicht wird von der Tschechischen Nationalbank (Ćeska« na«rodnı«
banka) ausgeu‹bt. In Ausu‹bung dieser Funktion verabschiedet sie unter anderem
verbindliche Vorschriften fu‹r Banken.3 Stellt sie im Rahmen ihrer Aufsicht
Ma‹ngel in der Ta‹tigkeit der Bank oder Versto‹§e gegen die verbindliche Regeln
u‹ber die Bedingungen der Kreditgewa‹hrung fest, greift sie zu entsprechenden
Ma§nahmen. Diese Ma§nahmen bestehen darin, dass entweder die betroffene
Bank selbst die Ma‹ngel beseitigen muss oder der Regulator zu Sanierungsma§-
nahmen greift. Falls diese Ma§nahmen misslingen, kann die Nationalbank die
Banklizenz a‹ndern oder eine Zwangsverwaltung einfu‹hren. Au§erdem kann
sie eine Bu§e bis zu einer Ho‹he von 50 Millionen Kronen auferlegen.4

1 Das Gesetz 41/1964 Slg. Zivilgesetzbuch (obćansky‹ za«konı«k).
2 Das Gesetz 99/1963 Slg. Zivilprozessordnung (obćansky‹ soudnı« ŕa«d).
3 Die Regeln werden entweder in Form von Bekanntmachungen (vyhla«śka), in der Sammlung der Gesetze oder in
Form von Ma§nahmen (opatŕenı«) im Anzeiger (véstnı«k) der Nationalbank vero‹ffentlicht.

4 Am 22. Juni 2004 stand der Wechselkurs 1 Krone (Kć) zu EUR 31,930 :1.
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Kapitel 2: Allgemeines zur Kreditsicherung im
tschechischen Recht

I. U‹ berblick u‹ber die gesetzliche Regelung des
Sicherungsrechtes

Das tschechische Kreditsicherungsrecht in seiner derzeitigen Form hat sich erst
nach der politischen Wende 1989 entwickelt. Seine Grundlagen finden sich
im ZGB. Als Anhaltspunkt fu‹r die Novelle des tschechischen ZGB im Jahre
1991 und weiterer Gesetzesa‹nderungen galt das o‹sterreichische ABGB, das
bis 31. Dezember 1950 auf dem Gebiet der tschechischen Republik galt. Ent-
sprechend dem Konzept des ABGB wurde etwa das Pfandrecht eingefu‹hrt und
weiterentwickelt. Bezeichnend ist, dass einzelne Instrumente des Sicherungs-
rechts im Laufe der letzten 15 Jahre zum Teil eine massive Entwicklung durch-
gemacht haben.

Als gesetzliche Grundlage der meisten Kreditsicherheiten dient das ZGB.
Weitere Kreditsicherungen wie z. B. die Bu‹rgschaft oder die Bankgarantie sind
auch im Handelsgesetzbuch (HGB)5 geregelt. Einzelne Bestimmungen finden
sich auch in Gesetzen, die prima‹r Wertpapiere6 regeln. Fu‹r die Verwertung
der Kreditsicherheiten ist vor allem die Zivilprozessordnung (ZPO) von gro§er
Bedeutung. In diesem Zusammenhang relevant ist auch die Konkursordnung
(KO).7 Das Ergebnis der neuesten Rechtsentwicklung sind das Gesetz der
o‹ffentlichen Versteigerung8 und die Regelung des Pfandregisters bei der nota-
riellen Kammer9. Fu‹r die Hypothek sind das Gesetz u‹ber das Kataster der Lie-
genschaften10 und das Gesetz u‹ber die Eintragungen des Eigentums und anderer
Sachenrechte11 von gro§er Bedeutung.

II. Kreditvertrag und Sicherungsvertrag

Gewa‹hrt die Bank einen Kredit, kann sie sich gegen das Risiko einer ku‹nftigen
Zahlungsunfa‹higkeit oder auch nur Zahlungsunwilligkeit des Schuldners absi-
chern. Durch das Bankengesetz12 (BG) wird den Banken bei Kreditgewa‹hrung
eine Reihe von Pflichten auferlegt. So ist die Bank etwa verpflichtet, eine eigene
Strategie fu‹r das Management von Kreditrisiken festzulegen, Regelungen fu‹r
die Durchfu‹hrung ihrer Gescha‹fte auszuarbeiten, ein System der Messung und
Verfolgung der Kreditrisiken anzuwenden, sowie ein auf Limiten basierendes
System fu‹r das Risikomanagement zu implementieren.13

Die Sicherung einer Forderung erfolgt durch einen Sicherungsvertrag. Ha‹u-
fig wird ein und dieselbe Forderung auch durch mehrere Sicherheiten abge-

5 Das Gesetz 513/1991 Slg. Handelsgesetzbuch (obchodnı« za«konı«k).
6 Siehe das Gesetz 591/1992 Slg. u‹ber Wertpapiere (o cenny‹ch papı«rech) und das Gesetz u‹ber die Schuldverschrei-

bungen 190/2004 Slg. (o dluhopisech).
7 Das Gesetz 328/1991 Slg. u‹ber Konkurs und Vergleich (o konkurzu a vyrovna«nı«).
8 Das Gesetz 26/2000 Slg. u‹ber die o‹ffentlichen Versteigerungen (o veŕejny‹ch draźba«ch).
9 Siehe ⁄ 35b des Gesetzes 358/1992 Slg. u‹ber Notare und ihre Ta‹tigkeit (Notarordnung) (Nota«ŕsky‹ ŕa«d).
10 Das Gesetz 344/1992 Slg. u‹ber das Kataster der Liegenschaften der Tschechischen Republik (Katastergesetz)

(katastra«lnı« za«kon).
11 Das Gesetz 265/1992 Slg. u‹ber die Eintragung des Eigentums und anderer Sachenrechte (o za«pisech vlastnicky‹ch

a jiny‹ch vécny‹ch pra«v).
12 Das Bankengesetz 21/1992 Slg. (o banka«ch).
13 Siehe ⁄⁄14 und 15 des Bankgesetzes sowie ⁄⁄ 4, 5,10 und 11 der Ma§nahme 3/2002 der Tschechischen National-

bank.
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sichert, etwa durch eine Bu‹rgschaft und ein Pfandrecht. Dies geschieht entwe-
der bereits bei oder aber erst nach Abschluss des Kreditvertrages.

Der Sicherungsvertrag stellt einen Vertrag eigener Art dar, der den Siche-
rungsgeber zur Bestellung der Sicherheit verpflichtet, und der fu‹r den Fall des
Fehlens bzw. Wegfalls des Sicherungszweckes den Anspruch des Sicherungs-
gebers auf Ru‹ckgabe der Sicherheit begru‹ndet.

Der Sicherungszweck eines solchen Vertrages kommt durch das sog. Akzes-
sorieta‹tsprinzip (siehe Kapitel 3) zum Ausdruck. Demzufolge steht jede Sicher-
heit einem Sicherungsnehmer nur insofern zu, solange und soweit die zu
besichernde Forderung existiert. Daru‹ber hinaus kommt der Sicherungszweck
des Sicherungsvertrages in der Verwertungsbefugnis der Bank zum Ausdruck.
Die Sicherung erlischt ordnungsgema‹§ entweder durch Erfu‹llung der For-
derung oder durch Verwertung der Sicherheit zum Zwecke der Forderungs-
erfu‹llung.

III. Dingliche und perso‹ nliche Sicherheiten

A. Allgemeines

Als Kreditsicherungsinstrumente regelt das tschechische Recht vor allem das
Pfandrecht an beweglichen Sachen, an Forderungen und an Immobilien (Hypo-
thek), die Sicherungsabtretung (Zession), den Eigentumsvorbehalt, die Bu‹rgschaft
und die Garantie. Im Unterschied zum o‹sterreichischen Recht sind der tsche-
chischen Rechtsordnung manche Arten des Pfandrechts (wie z. B. dingliche
Rechte am Supera‹difikat) einzelne Arten der Zession (wie die Mantelzession)
unbekannt.

Die Sicherheiten lassen sich jedoch ebenso wie in O‹ sterreich in dingliche
und perso‹nliche unterteilen. Zu den dinglichen Sicherheiten geho‹ren Pfand-
rechte einschlie§lich der Hypothek, die Sicherungszession, die Sicherungsu‹ber-
eignung und der Eigentumsvorbehalt. Perso‹nliche Sicherheiten sind die Bu‹rg-
schaft, die Garantie und der Schuldbeitritt. Diese Unterteilung spielt nicht
nur hinsichtlich der anzuwendenden Regeln der Sicherungsmittel, der erforder-
lichen Form des Vertrages, der Bestellung der Sicherheit und ihrem Erlo‹schen
sowie der Tauglichkeit als Sicherheit eine Rolle, sondern beeinflusst auch das
Schicksal der Sicherheit in der Insolvenz.

B. Perso‹nliche Sicherheiten

Eine perso‹nliche Sicherheit ist durch einen perso‹nlichen (schuldrechtlichen,
obligatorischen) Anspruch der Bank gegen den Sicherungsgeber gekennzeichnet.
Der Sicherungsvertrag ist in diesem Fall ein (perso‹nliches) Schuldverha‹ltnis
(Obligation) zwischen den Parteien, aufgrund dessen die Bank berechtigt ist,
vom Sicherungsgeber eine Leistung zu fordern. Bei einem Leistungsausfall des
Kreditnehmers kann die Bank auf das gesamte Vermo‹gen des perso‹nlich haftenden
Sicherungsgebers greifen. Die Bank hat also neben dem perso‹nlichen Haftungs-
fonds des Schuldners noch den perso‹nlichen Haftungsfonds eines Dritten.

C. Dingliche Sicherheiten

Bei einer dinglichen Sicherheit stellt sich das Sicherungsrecht der Bank als ding-
liches Recht an bestimmten Sicherungsmitteln dar, wie etwa an beweglichen oder
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unbeweglichen Sachen oder an Rechten. Charakteristisch fu‹r eine dingliche
Sicherheit ist, dass die Bank beim Ausfall des Schuldners einen Sicherungsge-
genstand zur Befriedigung hat. Das sich aus dem Sicherungsvertrag ergebende
dingliche Recht der Bank vermittelt dieser eine gegenu‹ber jedermann wirksame
Rechtstellung in Bezug auf den Sicherungsgegenstand.

Im Falle der Insolvenz des Schuldners wird der durch dingliche Sicherheiten
besicherten Bank im Insolvenzverfahren eine bevorzugte Position gegenu‹ber
den anderen Gla‹ubigern eingera‹umt. Sie kann ihren Aus- oder Absonderungs-
anspruch am Sicherungsgegenstand geltend machen und sich direkt aus diesem
befriedigen. Aussonderungsberechtigte ko‹nnen geltend machen, dass ein der
Konkursmasse zugeordneter Gegenstand nicht zum Vermo‹gen des Gemein-
schuldners geho‹rt. Absonderungsberechtigte ko‹nnen verlangen, dass bestimmte
Gegensta‹nde, die zur Konkursmasse geho‹ren, ihnen vorweg zur abgesonderten
Befriedigung u‹berlassen werden, weil sie ein Recht auf bevorzugte Befriedigung
aus ihnen haben (z. B. Pfandrecht).

IV. Chronologischer Ablauf der Kreditsicherheitengestion

A. Allgemeines

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Phasen, die aus rechtlicher
Sicht zur Realisierung einer Sicherheit notwendig sind, dargestellt, um an-
schlie§end die Verwertungsarten und ihre Folgen (z. B. Exekutionskonkurs)
aufzuzeigen. Dabei sollen einige Grundsa‹tze, vor allem verfahrensrechtlicher
Natur, dargestellt werden, die fu‹r alle Arten von Sicherheiten grundlegend sind.

B. Wirksame Entstehung von Sicherheiten

Eine der Grundvoraussetzungen einer Sicherheit ist, dass diese u‹berhaupt
rechtswirksam entstanden ist. Die rechtliche Basis fu‹r das Entstehen einer
Sicherheit ist ein Sicherungsvertrag (z. B. Pfandbestellungsvertrag, Eigentums-
vorbehaltsklausel bei Eigentumsvorbehalt, Bu‹rgschaftsvertrag). Entha‹lt der
Sicherungsvertrag einen Vertragsmangel (z.B. Versto§ gegen Gesetz oder gute
Sitten, Unbestimmtheit), durch den er anfechtbar, ungu‹ltig oder nichtig wird,
liegt keine wirksame Basis fu‹r die Sicherheit vor.

Weitere Beispiele fu‹r Vertragsma‹ngel sind
. eine Vereinbarung, wonach die Bank (als Pfandgla‹ubiger) die Befriedigung

aus dem Verkauf des Pfandgegenstandes in anderer Weise verlangen darf,
als das durch Gesetz festgelegt ist;

. eine Klausel, nach der die Bank nach Fa‹lligkeit der Forderung nicht die
Befriedigung durch den Verkauf des Pfandgegenstandes verlangen darf; oder

. eine Vereinbarung, der zufolge der Pfandgegenstand bei Verzug der Bank
zufa‹llt oder die Bank ihn zu einem bestimmten Preis behalten darf.14

Ein Vertragsmangel kann verschiedenste Ursachen und Quellen haben, die ent-
weder formeller (z. B. Nichteinhaltung der schriftlichen Form dort, wo sie vor-
geschrieben ist) oder materieller Natur sind (z. B. eine Bankgarantie wird nicht
durch eine Bank, sondern durch eine Versicherung gewa‹hrt.). Einige dieser
Ma‹ngel ko‹nnen geheilt werden, u‹berwiegend sind sie jedoch unheilbar. Der

14 ⁄ 169 ZGB.
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Vertrag muss ernsthaft, bestimmt und fu‹r die Parteien versta‹ndlich geschlossen
werden. Der Sicherungsvertrag ist nichtig, wenn er gegen ein Gesetz versto‹§t
oder es umgeht oder gegen die guten Sitten versto‹§t. Entspricht der Vertrag
nicht der gesetzlich vorgeschriebenen Form, ist er ebenfalls nichtig. In diesen
dargelegten Fa‹llen handelt es sich um unheilbare Ma‹ngel — die Nichtigkeit
des Sicherungsvertrages ist absolut. Ist ein Sicherungsvertrag nichtig, bedeutet
dies, dass er nicht existent ist und gegebenenfalls statt der Sicherheit lediglich
ein Anspruch auf Schadenersatz besteht.

C. Mangelhafte Vertragserfu‹ llung — Zahlungsausfall

Es kann der Fall eintreten, dass der Kreditnehmer nicht zahlt bzw. nur einen
Teil seiner Verpflichtungen erfu‹llt. Die Funktion der Sicherheit ist es, diese
Ru‹ckzahlungsverpflichtungen eines Kreditnehmers zu besichern.

Eine mangelhafte Vertragserfu‹llung durch den Schuldner kann seine Ursache
in der mangelnden Bereitschaft oder in der Unfa‹higkeit zur Ru‹ckzahlung haben.
Der Zahlungsausfall kann somit entweder auf die Zahlungsunwilligkeit oder
Zahlungsunfa‹higkeit des Kreditnehmers zuru‹ckgefu‹hrt werden.

Die Vorgehensweise der Bank gegen den Kreditnehmer richtet sich dabei
nach der Ursache des Zahlungsausfalls. Ist der Kreditnehmer insolvent, kann
die Bank den Konkurs des Kreditnehmers beantragen. Auf das Insolvenzverfah-
ren sind die Bestimmungen der Konkursordnung anzuwenden.

Liegt Zahlungsunwilligkeit trotz Zahlungsfa‹higkeit seitens des Kreditneh-
mers vor oder wird (trotz Zahlungsunfa‹higkeit) kein Konkurs beantragt, so
ist die Sicherheit durch Klage bzw. im Wege der Zwangsvollstreckung nach
den Regeln der ZPO zu realisieren, was im Folgenden dargestellt wird.

D. Verwertung von Sicherheiten

1. Allgemeines

Bei Zahlungsausfall eines Kreditnehmers kann sich die Bank aus den bestellten
Sicherheiten ersatzweise befriedigen. Die Grundlage zur Befriedigung aus der
bestellten Sicherheit stellt der Sicherungsvertrag dar.

Im Falle der perso‹nlichen Sicherheiten steht der Sicherungsgeber (Bu‹rge,
Garant, Schuldbeitretender) im Mittelpunkt der berechtigten Inanspruch-
nahme. Bei dinglichen Sicherheiten konzentriert sich die Verwertung auf die
Liquidierung von Sachsicherheiten.

Sobald der Kreditnehmer bei Fa‹lligkeit seiner Zahlungspflicht nicht nach-
kommt, entsteht ein Anspruch der Bank auf Zahlung gegenu‹ber dem Siche-
rungsgeber. Zahlt dieser nicht, kann ihn die Bank aus dem Sicherheitsvertrag
(Garantie- oderBu‹rgschaftsvertrag) aufVertragserfu‹llung klagen.Die Inanspruch-
nahme der Bu‹rgschaft bzw. Garantie wird im Zivilprozess verwirklicht. Ist die
Bank durch ein Pfandrecht besichert, kann sie auf die Anordnung des Verkaufs
des Pfandgegenstandes klagen.15

Ebenso wie im o‹sterreichischen Recht beginnt der Zivilprozess laut ZPO
der Republik Tschechien mit Klageerhebung und wird durch rechtskra‹ftiges
Urteil beendet. War die Klage der Bank erfolgreich, wird der Beklagte (Bu‹rge

15 ⁄ 200 y ZPO.
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oder Garant) durch Urteil zur Zahlung verpflichtet. Die Bank kann daraufhin
ein Exekutionsverfahren gegen die verpflichtete Person einleiten. Dies erfolgt
mittels Exekutionsantrag. Im Falle der Exekutionsbewilligung wird die Exeku-
tion durch Gerichtsbeschluss ero‹ffnet. Das anschlie§ende Vollzugsverfahren
ha‹ngt von der Art der Sicherheit ab.

2. Das Erkenntnisverfahren

Fu‹r alle Klagen aus dem Kredit- bzw. Sicherungsvertrag sind in erster Instanz
die Bezirksgerichte zusta‹ndig. U‹ ber die Berufung gegen das Urteil des Bezirks-
gerichts entscheidet das jeweilige Landesgericht. Damit ist das ordentliche Ver-
fahren in zwei Instanzen beendet. Gegen das rechtskra‹ftige Urteil des Landes-
gerichts kann innerhalb einer zweimonatigen Frist Revision eingelegt werden.
Die Revision ist nur zula‹ssig, wenn das Berufungsgericht den Entscheid der
ersten Instanz abgea‹ndert hat oder zu dem Schluss kommt, dass die der ange-
fochtenen Entscheidung zugrunde liegende Rechtsfrage von grundsa‹tzlicher
Bedeutung ist. Nicht zula‹ssig ist die Revision, wenn der Streitwert 20.000 in
Zivilsachen bzw. 50.000 in Handelssachen nicht u‹bersteigt.16 U‹ ber die Zula‹ssig-
keit der Revision entscheidet der Oberste Gerichtshof.17

Die Gerichtsgebu‹hr betra‹gt hier 2% vom Exekutionswert (mindestens
300 Kć).18

3. Das Exekutionsverfahren

Den Antrag auf Einleitung des Exekutionsverfahrens kann die Bank immer dann
stellen, wenn der Kreditnehmer nicht freiwillig seiner Zahlungspflicht nach-
kommt, die ihm in einer vollstreckbaren Entscheidung auferlegt wurde. Fu‹r
die Exekution ist ausschlie§lich das Bezirksgericht zusta‹ndig und wird von
diesem in der Regel ohne vorherige Anho‹rung des Verpflichteten bewilligt.
Die Bank ist verpflichtet, ihrem Antrag auf Bewilligung der Exekution das
rechtskra‹ftige und vollstreckbare Urteil oder den vollstreckbaren Notariatsakt
(den Bestellungsvertrag in der Form einer notariellen Urkunde, die eine Ver-
einbarung u‹ber die direkte Vollstreckbarkeit, der aus dem Vertrag sich ergeb-
enden Verpflichtungen beinhaltet19) beizulegen. Nach Erteilung der Bewilligung
wird die Exekution durch das Gericht ausgefu‹hrt.

Die Art und Weise des Vollzugs ist von den Mo‹glichkeiten der Verwertung
des gepfa‹ndeten Exekutionsobjektes abha‹ngig. Im Falle von Forderungen wird
deren U‹ berweisung, bei Mobilien und Immobilien deren Versteigerung erfol-
gen.

Aufgrund des Gesetzes sind einige Sachen von der Zwangsvollstreckung aus-
genommen. Dies betrifft vor allem solche, die der Schuldner zur Befriedigung
seiner eigenen materiellen Bedu‹rfnisse und der seiner Familie beno‹tigt oder
die ihm zur Wahrnehmung der Arbeitsaufgaben dienen. Auch unterliegen
Sachen, deren Verkauf gegen die moralischen Regeln versto§en wu‹rde, dem
Exekutionsverbot. Hat aber der Schuldner selbst Sachen verpfa‹ndet, die er

16 ⁄ 237 Abs 2a ZPO.
17 ⁄ 243b Abs 1 ZPO.
18 Siehe das Gesetz 549/1991 Slg. u‹ber Gerichtsgebu‹hren.
19 ⁄⁄ 200z, 274 lit e. ZPO und ⁄ 71a der Notarordnung.
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zur Wahrnehmung seiner unternehmerischen Ta‹tigkeit braucht, so kann auf
diese Gegensta‹nde sehr wohl Exekution gefu‹hrt werden.20

Die Gerichtsgebu‹hr betra‹gt hier 2% vom Exekutionswert (mindestens
300 Kć).21

4. Au§ergerichtliche Verwertung

Au§ergerichtliche Versteigerungen ko‹nnen in der Form von sog. unfreiwilligen
Versteigerungen erfolgen. Dabei wird nach den Regelungen des Gesetzes u‹ber
die o‹ffentliche Versteigerung vorgegangen. Die Bank kann einen Antrag auf eine
o‹ffentliche Versteigerung stellen, wenn eine pfandbesicherte Forderung besteht
und diese durch ein rechtskra‹ftiges Urteil der Bank zuerkannt oder notariell
beurkundet ist. Die Bank als Antragsteller und muss mit dem Versteigerer einen
Vertrag abschlie§en, in dem unter anderem die Ho‹he des ersten Offerts und das
Entgelt des Versteigerers (mindestens 1.000 und maximal 1 Mio Kć) festgelegt
werden. Wenn aus dem der Versteigerung nicht alle angemeldeten Forderungen
befriedigt werden ko‹nnen, werden sie in der Rangfolge nach vier Klassen
befriedigt, wobei pfandbesicherte Forderungen zur ersten Klasse geho‹ren.

5. Sicherheiten in der Insolvenz

a. Allgemeines

Ein Konkursverfahren kann nur bei Insolvenz, also Zahlungsunfa‹higkeit oder
U‹ berschuldung des Schuldners, eingeleitet werden. Zahlungsunfa‹higkeit liegt
vor, wenn der Schuldner mehrere Gla‹ubiger hat und nicht im Stande ist, wa‹h-
rend la‹ngerer Zeit die fa‹lligen Verpflichtungen zu erfu‹llen22. U‹berschuldung ist
dann gegeben, wenn der Schuldner mehrere Gla‹ubiger hat und der Wert seiner
Verpflichtungen sein Vermo‹gen u‹bersteigt.23 Bei natu‹rlichen Personen, die
Unternehmer sind, und bei den juristischen Personen kann die U‹ berschuldung
allein den Insolvenzfall auslo‹sen; ansonsten ist auf jeden Fall Zahlungsunfa‹hig-
keit erforderlich. In die Bewertung des Vermo‹gens eines Schuldners wird der
erwartete Erlo‹s aus der fortgesetzten unternehmerischen Ta‹tigkeit mit ein-
gerechnet, wenn die steigenden Kosten bei der Fortsetzung der unterneh-
merischen Ta‹tigkeit vorauszusehen sind.

Besteht Zahlungsunfa‹higkeit oder U‹ berschuldung, ist der Schuldner selbst
verpflichtet, Konkurs anzumelden. Sobald ein Konkursantrag gestellt wird,
u‹berpru‹ft das Gericht, ob die Zulassungsvoraussetzungen und die Mo‹glichkeit
der Kostendeckung bestehen. Ist dies der Fall, wird das Konkursverfahren per
Gerichtsbeschluss ero‹ffnet. Hat die Bank dingliche Sicherheiten, nimmt sie die
Stellung eines Absonderungs- bzw. Aussonderungsgla‹ubigers ein.

b. Aussonderung und Absonderung

Hat die Bank aufgrund einer Sicherheit ein Eigentumsrecht, besitzt sie einen
Aussonderungsanspruch. Die Wirkungen des Konkurses beziehen sich nicht auf
diesen Anspruch, weil die vom Aussonderungsrecht umfassten Sachen nicht

20 ⁄ 322 Abs 1ff. ZPO.
21 Siehe das Gesetz 549/1991 Slg. u‹ber Gerichtsgebu‹hren.
22 ⁄ 1 Abs 2 KO.
23 ⁄ 1 Abs 3 KO.
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zur Konkursmasse geho‹ren und daher aus dieser herausgenommen (ausgeson-
dert) werden.24 Aussonderungsanspru‹che insbesondere bestehen bei der Besi-
cherung durch Eigentumsvorbehalt.

Ein Absonderungsanspruch besteht im Falle von Pfandrechten an beweglichen
und unbeweglichen Sachen, bei verpfa‹ndeten Forderungen, bei Sicherungs-
eigentum und bei der Sicherungszession. Die Bank hat das Recht auf bevorzugte
bzw. abgesonderte Befriedigung aus der bestimmten Sache. Der Erlo‹s der
Verwertung der abgesonderten Sache stellt eine sog. Sondermasse dar. Aus
dieser Sondermasse werden die Absonderungsanspru‹che der Bank vorweg
befriedigt.25

c. Anfechtung im Konkurs

Gegenstand der Anfechtung ko‹nnen alle Rechtshandlungen des Kreditnehmers
sein, die er innerhalb der letzten sechs Monate vor Konkursero‹ffnung vorgenom-
men hat und durch die er unangemessene Verpflichtungen auf sich genommen
hat.26

Typischerweise ko‹nnen unter den obigen Voraussetzungen die Sicherungs-
vertra‹ge angefochten werden, unabha‹ngig davon, ob der Bank die Zahlungsun-
fa‹higkeit bekannt war. Die erfolgreiche Anfechtung macht das Rechtsgescha‹ft
gegenu‹ber den Gla‹ubigern (Konkursgla‹ubigern) unwirksam. Dadurch fallen
auch akzessorische Sicherheiten (Pfandrecht, Sicherungszession und Bu‹rgschaft)
weg. Die Leistung oder der Ersatz dafu‹r muss an die Konkursmasse herausge-
geben werden.27

Abbildung 1 stellt den chronologischen Ablauf der Kreditsicherheitengestion
grafisch dar.

24 ⁄ 19 Abs 2 KO.
25 ⁄ 28 KO.
26 ⁄ 15 Abs 1d KO.
27 ⁄ 15 Abs 2 KO.
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Abbildung 1
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Kapitel 3: Allgemeines zum Pfandrecht

I. Einleitung

In diesem Kapitel werden jene Rechtsvorschriften zum Pfandrecht erla‹utert,
die fu‹r das Pfandrecht an beweglichen Sachen, Liegenschaften und Forderungen
gleicherma§en gelten. Dabei wird auf die Funktion, die Entstehung, die grund-
legenden Pfandprinzipien und auf die Verwertung eingegangen. In den drei
darauf folgenden Kapiteln werden dann die Besonderheiten des jeweiligen
Pfandrechts erla‹utert.

II. Allgemeines

Das Pfandrecht (za«stavnı« pra«vo) ist ein beschra‹nktes dingliches Recht, das in der
Kreditsicherungspraxis eine wesentliche Rolle spielt. Je nach Art der Entste-
hung bzw. des Titels wird traditionell zwischen dem vertraglich begru‹ndeten
Pfandrecht (Vertragspfandrecht), dem gesetzlich begru‹ndeten Pfandrecht und
dem richterlichen Pfandrecht, dessen Grundlage eine gerichtliche Entscheidung
ist, unterschieden. Beim gesetzlichen Pfandrecht kann weiter unterschieden
werden, ob der unmittelbare Grund seines Entstehens allein das Gesetz ist oder
ob es einer gerichtlichen Entscheidung als Zusatzvoraussetzung bedarf (so beno‹-
tigt z. B. der Erbschaftsvertrag eine gerichtliche Genehmigung).

A. Funktionen des Pfandrechts

Das Pfandrecht erfu‹llt sowohl eine Sicherungs- als auch eine Verwertungsfunk-
tion. Die Sicherungsfunktion besteht darin, dass sich der Pfandgla‹ubiger, wenn
die besicherte Forderung (pohleda«vka) nicht ordnungsgema‹§ und rechtzeitig
erfu‹llt wird, aus dem Pfandrecht befriedigen kann. Der Pfandschuldner ist
daher, sofern er nicht ein Pfand fu‹r eine fremde Schuld bestellt hat, solange
das Pfandrecht besteht und die zu sichernde Forderung noch nicht fa‹llig ist,
motiviert, seine durch das Pfandrecht besicherte Verpflichtung zu erfu‹llen.
Die Verwertungsfunktion bedeutet, dass die Bank (der Pfandgla‹ubiger) berech-
tigt ist, sich aus dem Pfand zu befriedigen, wenn die besicherte Forderung nicht
ordnungsgema‹§ erfu‹llt worden ist.

B. Vorteile des Pfandrechts

Der Hauptvorteil des Pfandrechts im Vergleich zu anderen Sicherungsinstru-
menten besteht darin, dass es sich auf eine konkrete Sache bzw. ein Recht
bezieht, und zwar unabha‹ngig von A‹nderungen etwa der Person des Schuldners,
der Eigentumsverha‹ltnisse etc. Die U‹ bergabe der Sache bzw. die Entstehung der
Forderung oder des Rechts als Pfand (za«stava) a‹ndert nichts an den urspru‹ng-
lichen Eigentumsbeziehungen hinsichtlich der verpfa‹ndeten Vermo‹genswerte
und in der Regel auch kaum etwas an der Nutznie§ung der verpfa‹ndeten Sache.
Das tschechische Recht verbietet dem Pfandschuldner jedoch grundsa‹tzlich
nicht, u‹ber den verpfa‹ndeten Gegenstand zu verfu‹gen. So kann der Pfand-
schuldner unter anderem die verpfa‹ndete Sache weitervera‹u§ern, weiterver-
pfa‹nden oder ein Genussrecht zu Gunsten eines Dritten bestellen. Anders als
im Fall der perso‹nlichen Sicherheiten, bei denen die Forderung des Gla‹ubigers
durch das Gesamtvermo‹gen des perso‹nlich Haftenden besichert wird, haftet
der blo§e Pfandschuldner nur mit dem Pfandgegenstand.
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III. Entstehung

Die Entstehung des Pfandrechts setzt folgende Elemente voraus:
. Titel;
. Modus;
. zu besichernde (bzw. ku‹nftige entstehende) Forderung; und
. pfandfa‹higer Gegenstand.

A. Titel

Ein Pfandrecht kann durch einen schriftlichen Vertrag,28 einen Gerichts-29 bzw.
Amtsentscheid30 oder kraft Gesetz entstehen.31

Die wichtigste Art der Entstehung des Pfandrechts ist der Vertrag. Der
Pfandbestellungsvertrag bedarf (unabha‹ngig vom Pfandgegenstand) bei sonstiger
Nichtigkeit der Schriftform.

Im Falle von Liegenschaften, die nicht im Kataster der Liegenschaften32 ein-
getragen sind, und im Falle von Gesamtsachen, Sachgesamtheiten und beweg-
lichen Sachen, an denen ein Pfandrecht ohne U‹ bergabe an den Pfandgla‹ubiger
oder an Dritte entstehen soll, bedarf es u‹berdies der notariellen Beurkundung.33

Die Form der notariellen Beurkundung ist auch fu‹r andere Pfandarten emp-
fehlenswert. Liegt der Pfandbestellungsvertrag nicht in notarieller Form vor,
beschra‹nkt dies erheblich die Mo‹glichkeiten einer besicherten Bank bei der Ver-
wertung. In diesem Fall ist die Verwertung nur durch Verkauf des Pfandes im
Wege der o‹ffentlichen Zwangsversteigerung, fu‹r den ein vollziehbares gericht-
liches Urteil erforderlich ist, zula‹ssig.

Die grundlegenden Anforderungen an den Inhalt des Pfandbestellungsver-
trages sind:
. die genaue Bezeichnung des Pfandgegenstandes, bzw. bei der Verpfa‹ndung

von Forderungen der Rechtsgrund ihrer Entstehung;
. die genaue Bezeichnung der zu sichernden Forderung;34
. die Abgabe einer eindeutigen Willenserkla‹rung der Parteien, durch den

Vertrag ein Pfandrecht an diesem Pfandgegenstand zu begru‹nden, gegeben-
enfalls mit Beschreibung der Bedingungen, die mit der Entstehung des
Pfandrechts verknu‹pft sind;

. die Vorgehensweise bei der Verwertung des Pfandgegenstandes bei Nicht-
erfu‹llung der fa‹lligen Forderung;

. Einschra‹nkungen der Verfu‹gungsrechte u‹ber das Pfand;

. Mo‹glichkeiten der Nutzung der verpfa‹ndeten Sache;

. die Versicherung des Pfandes;

. Informationspflichten des Pfandnehmers;

. die Berechtigung des Pfandgla‹ubigers zur Kontrolle der Erfu‹llung der im
Vertrag festgelegten Verpflichtungen;

. Preissicherungsklauseln des Pfandes fu‹r die Zeit der Vertragsbeziehungen;

28 Gema‹§ ⁄ 156 und ⁄ 552 ZGB.
29 Z. B. Errichtung des Pfandrechts an der Immobilie durch Gerichtliche Entscheidung gem. ⁄ 338b—338e ZPO.
30 Siehe ⁄ 156 Abs 1 ZGB.
31 Siehe das Gesetz u‹ber die Verwaltung von Steuern und Abgaben oben.
32 Siehe Kapitel 5.
33 ⁄ 156 Abs 3 ZGB.
34 ⁄ 156 Abs 2 ZGB.
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. die Art der Aufrechnung der Kosten aus der Pfandbeziehung; und

. Rechte und Pflichten der Parteien gegenu‹ber Dritten.

B. Modus

Fu‹r die rechtswirksame Entstehung des Pfandrechts ist neben dem Titel auch
ein Modus notwendig. Dieser muss je nach Pfandsache in einer der folgenden
Formen gesetzt werden:
. bei Immobilien durch die Eintragung des Pfandrechts in das Kataster der

Liegenschaften bzw. in das Pfandregister (falls sie im Grundbuch nicht ein-
zutragen sind, wie etwa sog. kleine Bauten);

. bei beweglichen Sachen durch U‹ bergabe des Pfandgegenstands an den Pfand-
gla‹ubiger oder durch Eintragung des Pfandrechts in das Mobilienregister;

. bei registrierten Wertpapieren durch Eintragung in das Register des Zent-
rums fu‹r Wertpapiere oder durch U‹ bertragung der Wertpapiere auf das
Wertpapierkonto der Bank;

. bei ausla‹ndischen nicht verko‹rperten Wertpapieren durch Setzung des ma§-
geblichen Modus der jeweiligen Rechtsordnung;

. bei sonstigen Wertpapieren durch U‹ bertragung des Wertpapiers an den
Pfandgla‹ubiger;

. bei Schutzmarken durch Eintragung in das Markenregister;

. bei Gesellschaftsanteilen durch Eintragung des Pfandrechtes in das Handels-
register.

C. Besicherte Forderung

Das Pfandrecht ist ein subsidia‹res und akzessorisches Recht.
Voraussetzung des Pfandrechts ist demnach, dass die zu besichernde Forde-

rung zur Zeit des Bestellungsaktes existiert bzw. ihre Entstehung an den Eintritt
einer Bedingung gebunden ist oder in Zukunft entstehen soll.35 Besichert wer-
den ko‹nnen sowohl fa‹llige als auch nicht fa‹llige Forderungen.

Fu‹r das gesetzliche Pfandrecht ist es sogar typisch, dass ku‹nftige Forderun-
gen besichert werden, deren Umfang noch ungewiss ist. Dies ist z. B. beim sog.
ªsteuerlichen� gesetzlichen Pfandrecht der Fall, das der Sicherung der steuer-
lichen Forderung mit Erstreckung auf Erzeugnisse, Zubeho‹r und Bestandteile
dient.36

Durch das Pfandrecht ko‹nnen u‹berdies bis zu einer vereinbarten Ho‹he
bestimmte Forderungen besichert werden, die dem Pfandgla‹ubiger gegenu‹ber
dem Schuldner in einem gewissen Zeitraum entstehen (vergleichbar mit
Ho‹chstbetragshypothek im o‹sterreichischen Recht)37.

Durch das Pfandrecht ist nicht nur die Hauptforderung, sondern es sind auch
Nebenforderungen und die Zinsen besichert.

Vera‹ndert sich der Inhalt einer Forderung auf Grund von Parteienverein-
barungen, besteht das Pfandrecht weiter. Falls die zu sichernde Forderung
erlischt, geht auch das Pfandrecht unter.

35 ⁄ 155 Abs 3 ZGB.
36 ⁄ 72 ZGB des Gesetzes 337/1992 Slg. u‹ber die Verwaltung von Steuern und Abgaben (o spra«vé danı« a

poplatkuß).
37 Siehe ⁄ 155 Abs 4 ZGB.
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D. Gegenstand des Pfandrechts

Als Pfand ko‹nnen sa‹mtliche Vermo‹genswerte dienen, die in Geld bewertbar und
im privatrechtlichen Sinne frei verfu‹gbar sind. Als Pfand kommen daher insbe-
sondere bewegliche und unbewegliche Sachen mit ihren Bestandteilen, Erzeug-
nissen und ihrem Zubeho‹r, Betriebsra‹ume und Wohnungen, Miteigentu‹mer-
anteile, jede Art von Vermo‹genswerten, Forderungen, Handelsanteile, Konto-
salden bei Geldinstituten ua‹ in Betracht.

Auch Eigentumsanteile sind verpfa‹ndbar. Ein Pfand kann man daher auch
an Liegenschaftsanteilen gewa‹hren. Mit Ausnahme von Banken kann auch an
Unternehmen ein Pfandrecht begru‹ndet werden.38 Pfandgegenstand ko‹nnen
aber in jedem Fall Sachen, Rechte und andere Vermo‹genswerte sein, die zur
Wahrnehmung des Betriebes dienen oder hinsichtlich ihrer Natur zu diesem
Zweck dienen sollen.39

Ebenso ko‹nnen die Anteile an einer Gesellschaft mit beschra‹nkter Haftung40
verpfa‹ndet werden. Selbst Gegensta‹nde, die laut Gesetz grundsa‹tzlich von der
Exekution ausgeschlossen sind, ko‹nnen durch Vertrag verpfa‹ndet werden.41

IV. Prinzipien des Pfandrechts

A. Rangordnungsprinzip

Der Rang eines Pfandrechts ist nur dann von Bedeutung, wenn die Pfandsache
mehrfach verpfa‹ndet wurde. Die Rangordnung der Pfandrechte bestimmt sich
nach dem Zeitpunkt ihrer Bestellung. Das fru‹her eingetragene Recht wird folg-
lich im Verha‹ltnis zum spa‹ter eingetragenen vorrangig befriedigt.42 Das gilt
insoweit, als das Gesetz nichts anderes vorschreibt. Die Rangfolge der einzelnen
Pfandrechte hat vor allem fu‹r die Befriedigungsrechte des Gla‹ubigers erhebliche
Bedeutung. Die ZPO legt fest, dass der Zeitpunkt der Entstehung dieser Rechte
fu‹r den Rang des Pfandrechts ausschlaggebend ist. Diese Regel gilt auch fu‹r die
au§ergerichtliche Verwertung des Pfandrechts durch die Versteigerung gema‹§
dem Gesetz u‹ber die o‹ffentlichen Versteigerungen.

B. Proportionalita‹tsprinzip

Das Proportionalita‹tsprinzip kommt nur im Falle einer Gleichrangigkeit von
Pfandrechten zur Anwendung. Jene Forderungen, die am gleichen Tag entstan-
den sind, werden je nach ihrem Umfang proportional aus der verpfa‹ndeten
Sache43 befriedigt.

C. Akzessorieta‹t

Akzessorieta‹t des Pfandrechts bedeutet die Abha‹ngigkeit des Pfandes vom Beste-
hen einer Forderung. Dies hat zur Folge, dass das Pfandrecht selbst keinen eige-
nen wirtschaftlichen Zweck hat und somit ohne die besicherte Forderung nicht
abgetreten werden kann.

38 Ein Betrieb (Unternehmen) kann den in der ZPO festgelegten Bedingungen verpfa‹ndet werden.
39 ⁄ 338 lit g ZPO.
40 ⁄ 117a HGB.
41 ⁄⁄ 321, 322 ZPO.
42 ⁄ 165 Abs 2 ZGB.
43 Siehe z. B. ⁄ 332 Abs 2 und ⁄ 337c Abs 2 ZPO.
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D. Subsidiarita‹t

Die Subsidiarita‹t des Pfandrechts bedeutet, dass das Pfand nur dann zur Befrie-
digung der Forderung des Gla‹ubigers dienen soll, wenn der Kreditnehmer im
Verzug ist. Das Pfandrecht kann daher nicht vor Fa‹lligkeit der Forderung ver-
wertet werden.

V. Erlo‹ schen des Pfandrechts

Das Pfandrecht wirkt gegen denjenigen, der die Sache aufgrund eines Vertrages
u‹bernommen hat, jedoch nur insoweit, als er bei Vertragsschluss vom Pfand-
recht wusste oder ha‹tte wissen mu‹ssen. Als akzessorisches Recht erlischt das
Pfandrecht, wenn die zu sichernde Forderung oder das Pfand selbst erlischt.

Das Pfand erlischt trotz Fortbestehens der Forderung dann, wenn:
. der Verpfa‹nder der Bank den u‹blichen Preis der verpfa‹ndeten Sache hinter-

legt hat;44
. das Pfandrecht gegenu‹ber dem vertraglichen Erwerber des Pfandes nicht

mehr fortwirkt,45 z. B. weil das Bestehen des Pfandrechts zeitlich beschra‹nkt
ist, oder

. das Faustpfand dem Pfandschuldner zuru‹ckgegeben wird.

VI. Verwertung

Die spezielle Vertragsform der notariellen Beurkundung entha‹lt neben anderen
Bestimmungen die Klausel der direkten Verwertbarkeit. Diese versetzt den
Pfandschuldner in der Exekution oder o‹ffentlichen Versteigerung unmittelbar
in die Stellung der verpflichteten Person, die nach Ma§gabe der im Vertrag auf-
gestellten Bedingung die besicherte Forderung inklusive ihres Zubeho‹rs (z. B.
Zinsen, Verzugszinsen, Verzugsgebu‹hren) erfu‹llen muss. In dieser Form stellt
der Vertrag einen unmittelbar vollstreckbaren Exekutionstitel dar, ohne dass
ein Erkenntnisverfahren zur Erlangung eines gerichtlichen Exekutionstitels
erforderlich wa‹re. Die Bank ist somit berechtigt, ihre Forderungen aus dem
Erlo‹s der Verwertung des zu befriedigen. Dies gilt auch fu‹r den Fall der teilwei-
sen Nichterfu‹llung ihrer Forderung.46

44 ⁄ 170e ZGB; dieser Grund des Erlo‹schens ist strittig, denn der Begriff ªu‹blicher Preis� ist unbestimmt, inbeson-
dere im Hinblick auf den Vergleich zum Kaufpreis beim Freihandverkauf.

45 ⁄ 170d ZGB.
46 ⁄ 165 Abs 1 ZGB.
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Kapitel 4: Das Pfandrecht an beweglichen Sachen

I. Allgemeines

Das tschechische ZGB definiert den Begriff der Sache nicht und u‹berla‹sst somit
seine Bestimmung der Lehre und Rechtsprechung. Das ZGB unterscheidet
lediglich zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen (Immobilien).47
Unter den Begriff der Immobilien fallen Liegenschaften und Geba‹ude, die fest
mit dem Erdboden verbunden sind (siehe auch Kapitel 5). Im Umkehrschluss
ist daher jede Sache eine bewegliche, wenn sie nicht als Immobilie zu qualifizie-
ren ist.

Neben der tatsa‹chlichen U‹ bergabe des Pfandgegenstandes nach dem Faust-
pfandprinzip ist auch die Eintragung des Pfandrechts in ein Register ein taug-
licher Modus.

II. Faustpfandprinzip

Fu‹r die rechtswirksame Begru‹ndung eines Pfandrechts nach dem Faustpfand-
prinzip ist neben dem Titel die tatsa‹chliche U‹ bergabe an den Pfandgla‹ubiger48
bzw. die Annahme durch oder die U‹ bergabe zur Verwahrung an Dritte not-
wendig.49

Im heutigen Wirtschaftsleben ist dieser Modus bei der Verpfa‹ndung in
seiner Anwendung sehr eingeschra‹nkt, insbesondere seit in Tschechien als
tauglicher Modus auch die Mo‹glichkeit der Eintragung des Pfandrechts in
ein Register besteht.

III. Registerpfandrecht

Mit der Pfandrechtsnovelle 200150 wurde das Registerpfandrecht eingefu‹hrt.
Dieses bietet die Mo‹glichkeit, mittels Eintragung des Pfandrechtes in das Pfand-
register der Notariatskammer der Tschechischen Republik ein Pfandrecht an
beweglichen Sachen zu begru‹nden. Seit dem 01. 01. 2002 gilt daher das neue
System der sog. ªbeweglichen Hypotheken�, das bis zu diesem Zeitpunkt aus-
schlie§lich auf Schiffe und Flugzeuge angewandt wurde, fu‹r alle beweglichen
Sachen.

Das Pfandrecht an einer Immobilie, die im Kataster der Immobilien nicht
eingetragen ist (siehe Kapitel 5), und das Pfandrecht an einer beweglichen
Sache, an der das Pfandrecht nach Ma§gabe des Pfandbestellungsvergtrags ohne
U‹ bergabe an den Pfandgla‹ubiger entstehen soll, entsteht durch die Eintragung
in das Pfandregister der Notariatskammer der Tschechischen Republik (Kataster
der Pfa‹nderei).51 Das hei§t, die Eintragung ist von konstitutiver Wirkung.52

47 ⁄ 119 ZGB.
48 ⁄ 157 Abs 2 ZGB.
49 ⁄ 157 Abs 3 ZGB.
50 Novelle des ZGB durch das Gesetz 317/2001 Slg.
51 ⁄ 158 Abs 1 ZGB.
52 Das gilt nicht, wenn das Pfandrecht durch den Gerichts — oder Amtentscheid errichtet wurde (⁄ 158 ZGB, in

fine); in diesem Fall ist die Entragung nur deklarativ.
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Fu‹r Schiffe existiert gema‹§ dem Gesetz u‹ber den Binnenschiffsverkehr53 ein
eigenes Register. Das Pfandrecht an (eingetragenen) Seeschiffen wird durch die
Eintragung in das Schiffsregister begru‹ndet.54 Auch fu‹r Schutzmarken existiert
ein eigenes Register.

IV. Besonderheiten beim Pfandrecht an beweglichen Sachen

A. Pfandrecht an Bargeldeinlagen

Eine Bargeldeinlage ist die Forderung auf Auszahlung von Geldmitteln, die sich
auf dem von einer Bank gefu‹hrten Konto befinden.

Durch Hinterlegung von Geldmitteln bei einer Drittperson (kontofu‹hrende
Bank) kann ein Pfandrecht an dem hinterlegten Geld (wie bei einer Forderungs-
verpfa‹ndung) begru‹ndet werden. In diesem Falle entsteht das Pfandrecht durch
den schriftlichen Pfandvertrag zwischen der kreditgebenden Bank und dem
Besitzer der Auszahlungsrechnung, welche durch eine dritte Person — hier
die kontofu‹hrende Bank — verwaltet wird. Nach Versta‹ndigung der kontofu‹hr-
enden Bank ist diese als Drittschuldner (poddluźnı«k) verpflichtet, die hinterleg-
ten Geldmittel unter den Bedingungen des Vertrages u‹ber die Fu‹hrung eines
Kontos unmittelbar zugunsten des Pfandgla‹ubigers auszuzahlen.

Hier ist hervorzuheben, dass in Folge dieser Vorgehensweise Probleme auf-
treten ko‹nnen. Sobald auf das Konto mit den verpfa‹ndeten Geldmitteln Exeku-
tion gefu‹hrt wird (dies in Form der Anweisungen der Forderung), gilt das Pri-
orita‹tsprinzip hinsichtlich der Bestellung des Pfandes. Ist das Pfandrecht vor der
Forderung, die der Zwangsvollstreckung unterliegt entstanden, hat die Zwangs-
vollstreckung auf die Pfandrechte keine Wirkung. Die verpfa‹ndeten Geldmittel
ko‹nnen fu‹r die festgelegten Zwecke verbraucht und zur Befriedigung der besi-
cherten Forderung verwendet werden. Wa‹hrend des Bestehens des Pfandrechts
ist die kontofu‹hrende Bank nicht verpflichtet, die Exekution zu vollziehen.
Diese angefu‹hrte Problematik der Konkurrenz des Pfandrechts mit den Rechten
des Exekutionsbetreibers wurde erst durch die Novelle der ZPO (Nr. 30/2000
Slg.) genau geregelt.55

B. Pfandrecht an einem Sparbuch

Da ein Sparbuch eine bewegliche Sache ist, werden auf dessen Verpfa‹ndung die
Regeln der Verpfa‹ndung von beweglichen Sachen angewendet; das hei§t, es
wird durch U‹bertragung des Sparbuchs (Faustpfand) oder durch Eintragung in
das Pfandrechtsregister begru‹ndet.

C. Pfandrecht an Schutzmarken

Gema‹§ ⁄ 21 des Gesetzes u‹ber die Schutzmarken56 entsteht das Pfandrecht an
einer Schutzmarke durch einen wirksamen schriftlichen Vertrag (Titel) und Ein-
tragung in das Register fu‹r Schutzmarken (Modus). Diese Eintragung hat der

53 Nr. 114/1995 Slg.
54 Register fu‹r Seeschiffe gema‹§ dem Gesetz u‹ber den Schiffsverkehr (Nr. 61/2000 Slg.); Register fu‹r Flugzeuge

der tschechischen Republik gema‹§ dem Gesetz u‹ber den zivilen Flugverkehr (Nr. 49/1997 Slg.).
55 ⁄ 309a ZPO.
56 Nr. 137/1995 Slg.
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Pfandgla‹ubiger zu beantragen. Zusammen mit dem Antrag ist der Vertrag u‹ber
die Errichtung des Pfandrechts vorzulegen57.

Neben den allgemeinen Gru‹nden des Erlo‹schens des Pfandrechts erlischt
das Pfandrecht an der Schutzmarke im Falle eines Untergangs der Schutzmarke
selbst.

D. Pfandrecht an Gesellschaftsanteilen

Seit der HGB-Novelle ko‹nnen auch Gesellschaftsanteile verpfa‹ndet werden.58
Als Titel dafu‹r ist ein Pfandbestellungsvertrag in schriftlicher Form notwendig.
Die Unterschriften mu‹ssen o‹ffentlich (durch Notar) beglaubigt werden. Gema‹§
⁄117a HGB bedarf es zur wirksamen Verpfa‹ndung des Gesellschaftsanteils der
Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft, wenn die U‹ bertragung
eines Gesellschaftsanteils der Gesellschaft an deren Zustimmung gebunden
ist. Der Gesellschaftsvertrag kann allerdings das Erfordernis der Zustimmung
ausschlie§en. Die Zustimmung kann auch nach Abschluss des Pfandbestellungs-
vertrages ohne vorangegangene Hauptversammlung nachtra‹glich eingeholt
werden. Solange das Pfandrecht fortbesteht, darf der Gesellschaftsanteil nicht
nochmals verpfa‹ndet werden. Zur wirksamen Verpfa‹ndung ist u‹berdies als
Modus die Eintragung in das Handelsregister erforderlich.

E. Pfandrecht an Wertpapieren

Zur Regelung des Pfandrechts an Wertpapieren sind neben den allgemeinen
Bestimmungen des ZGB auch die Regelungen des Gesetzes fu‹r Wertpapiere
entscheidend. Pfa‹ndbar sind nur u‹bertragbare Wertpapiere. Es gibt nur sehr
wenige Arten von Wertpapieren, die diese Eigenschaft nicht besitzen (z. B.
Angestelltenaktien).

Zuna‹chst ist zwischen nicht verko‹rperten und verko‹rperten Wertpapieren
zu unterscheiden. Nicht verko‹rperte Wertpapiere ko‹nnen entweder beim Zent-
rum fu‹r Wertpapiere eingetragen oder ausla‹ndische Wertpapiere sein.

Im Falle der verko‹rperten Wertpapiere ist die Verpfa‹ndung erst dann wirk-
sam, wenn das Wertpapier an den Pfandgla‹ubiger oder an einen Dritten zur
Verwahrung oder Verwaltung u‹bergeben wird. In diesem Falle ist eine Ru‹ck-
gabe des Wertpapiers an den Pfandschuldner ohne Zustimmung des Pfandgla‹u-
bigers laut Gesetz ausdru‹cklich untersagt.59 Wird das Wertpapier dennoch
zuru‹ckgegeben, haftet der Pfandschuldner fu‹r den Schaden, der daraus ent-
stehen kann.60 Beim verko‹rperten Wertpapier muss sein Inhaber durch eigen-
ha‹ndige Erkla‹rung direkt auf dem Wertpapier die Existenz des Pfandrechts
beurkunden. Der Pfandgla‹ubiger ist zu einer U‹ bertragung eines derartigen
Wertpapiers nicht befugt, soweit sich nichts Gegenteiliges aus dem Gesetz
ergibt.

Im Falle des nicht verko‹rperten Wertpapiers ist zur Entstehung des Pfand-
rechts dessen Eintragung in das Register des Zentrums fu‹r Wertpapiere erfor-
derlich.

57 Die Bedingungen des Antrags sind in der Bekanntmachung Nr. 231/1995 festgelegt.
58 ⁄ 117a Abs. 1 HGB in der Fassung des Gesetzes 367/2000 Slg.
59 ⁄ 41 Abs 4 des Gesetzes 591/1992 Slg. u‹ber Wertpapiere.
60 Laut ⁄ 420 ff. ZGB.
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Die ausla‹ndischen nicht verko‹rperten Wertpapiere werden nicht im Zentrum
fu‹r Wertpapiere der Tschechischen Republik, sondern im jeweiligen Register
ihres Aufbewahrungs- bzw. Verwaltungsortes vermerkt. Das Entstehen und
die Folgen des Pfandrechts bestimmen sich nach dem Recht dieses Ortes.

V. Verwertung

A. Allgemeines

Fu‹r die prozessuale Durchsetzung dinglicher Mobiliarsicherheiten sind die all-
gemeinen Regeln der Zwangsvollstreckung der ZPO ma§geblich.61 Eine andere
Art der Verwertung besteht in der Mo‹glichkeit der au§ergerichtlichen o‹ffent-
lichen Versteigerung, die in einem besonderen Gesetz62 geregelt ist. Seit dem
31. 12. 2000 ist die lex commissoria (⁄ 299 HGB) aufgehoben.

B. Arten der Verwertung eines beweglichen Pfandrechts

1. Die gerichtliche Verwertung

Die gerichtliche Verwertung erfolgt im Rahmen der Zwangsvollstreckung, wobei
das Pfand verwertet und die Bank im Rahmen der Verteilung des Erlo‹ses be-
friedigt wird. Auf Befriedigung aus dem Pfanderlo‹s hat nicht nur derjenige,
der die Zwangsvollstreckung aufgrund des vollstreckbaren Titels63 betreibt,
ein Anrecht, sondern auch die anderen Pfandgla‹ubiger an dieser Sache.

Der Verkauf des beweglichen Pfandes wird im Zwangsvollstreckungsverfah-
ren in Form einer gerichtlichen Versteigerung vollzogen. Diese Versteigerung
erfolgt durch den Gerichtsvollzieher. Das niedrigste Gebot darf dabei zwei
Drittel des Scha‹tzwertes der Sache bzw. ihres unverbindlichen Preises nicht
unterschreiten. Das Einstiegsgebot entspricht dem Scha‹tzwert der Sache. Bei
Verteilung des Erlo‹ses ist der Rang des Pfandes ausschlaggebend.64

2. Die au§ergerichtliche Verwertung

Die o‹ffentliche Versteigerung ist eine Art der au§ergerichtlichen Verwertung. Sie
wird von einem Versteigerer vorgenommen, der fu‹r einen etwaigen Schaden
infolge eines Verfahrensfehlers haftet.

Vor Beginn der Versteigerung muss die Bank mit dem Versteigerer einen
schriftlichen Vertrag schlie§en, der u. a. auch das Entgelt des Versteigerers zu
enthalten hat. Ebenfalls vor der Versteigerung hat die Versteigerungsbekannt-
machung zu erfolgen, die den Gla‹ubigern zugestellt werden muss. Bei der
Reihenfolge der Befriedigung der Forderungen werden diejenigen, die durch
Pfand besichert sind, bevorzugt. Sie erlangen Befriedigung in der ersten Klasse,
wobei innerhalb dieser Klasse wiederum die Reihenfolge ihres Ranges entschei-
dend ist.65

61 ⁄ 251 ff. ZPO.
62 Gesetz Nr. 26/2000 Slg. u‹ber die o‹ffentlichen Versteigerungen.
63 Ein vollstreckbarer Titel kann neben einer gerichtlichen oder beho‹rdlichen Entscheidung auch eine Notariats-

urkunde sein.
64 ⁄ 332 Abs 2 ZPO.
65 ⁄ 60 Abs 2a des Gesetzes 26/2000 Slg. u‹ber die o‹ffentlichen Versteigerungen.

Kreditsicherungsrecht in Tschechien

24 Leitfadenreihe zum Kreditrisiko



C. Besonderheiten bei der Verwertung

1. Verwertung von Gesellschaftsanteilen

Der Pfandgla‹ubiger ist berechtigt, einen verpfa‹ndeten Gesellschaftsanteil ohne
Zustimmung der Hauptversammlung in einem sog. ªHandelswettbewerb� 66 oder
einer o‹ffentlichen Versteigerung zu verwerten, sofern seine durch das Pfandrecht
besicherte Forderung nicht ordnungsgema‹§ und rechtzeitig erfu‹llt wurde. Falls
der Verkauf misslingt, ist der Pfandgla‹ubiger berechtigt, seine Rechte am
Gesellschaftsanteil ab dem Zeitpunkt des nicht erfolgreichen Verkaufs geltend
zu machen.67

2. Verwertung von Wertpapieren

Die Bank ist im Falle des Verzugs berechtigt, das verpfa‹ndete Wertpapier durch
einen Makler verkaufen zu lassen und aus dem Erlo‹s seine fa‹llige Forderung zu
befriedigen. Die einzige Bedingung dieses Verkaufs ist die rechtzeitige
Benachrichtigung des Pfandschuldners u‹ber den Verkauf.68

66 Das entspricht einem Freihandverkauf.
67 ⁄ 117a Abs 7 HGB.
68 ⁄ 44 des Gesetzes 591/1992 Slg. u‹ber die Wertpapiere.
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Kapitel 5: Die Hypothek

I. Einleitung

Die Hypothek (hypote«ka) ist ein in der Praxis gebra‹uchliches Instrument zur
Sicherung von Forderungen, insbesondere Kreditforderungen. Sie wird an
einem Grundstu‹ck oder einem grundstu‹cksgleichen Recht (wie Geba‹uden, Woh-
nungen) bestellt.

Der Gla‹ubiger, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, wird durch die Hypo-
thek berechtigt, zum Zwecke der Befriedigung seiner Forderung eine bestimmte
Geldsumme durch Verwertung des belasteten Grundstu‹cks zu verlangen.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Hypothek beruht hauptsa‹chlich darauf,
dass bei Darlehensvergabe zum u‹berwiegenden Teil der Wert der bestellten
Hypothek und dessen Stabilita‹t fu‹r die Ho‹he des zu vergebenden Kredits ent-
scheidend ist.

II. Allgemeines (Titel und Modus)

Als dingliches Pfandrecht sind zur Begru‹ndung der Hypothek Titel und Modus
notwendig.

Als Titel zur Begru‹ndung der Hypothek ko‹nnen dienen:
. Ein notariell beurkundeter Vertrag bei der sog. ªvertraglichen oder frei-

willigen Hypothek�;
. ein Vertrag in Verbindung mit einem Gerichtsentscheid;
. der Gerichtsentscheid (sog. ªGerichtsexekutionshypothek�);
. Vorliegen bestimmter gesetzlich vorgesehener Tatsachen (die gesetzliche

Hypothek).
Als Modus kommt im Falle von Liegenschaften zuna‹chst die Eintragung

in das so genannte Kataster der Immobilien (Grundbuch) in Betracht. Die Ein-
tragung des Pfandrechts erfolgt durch das Katasteramt fu‹r Liegenschaften in
das sog. Lastenblatt und nur gegen Bekanntgabe einer ziffernma‹§ig bestimmten
Geldforderung. Die Eintragung ist konstitutiv, das hei§t, die Hypothek wird mit
dieser wirksam. Bedingung fu‹r die Eintragung in das Kataster ist das Vorliegen
eines Vertrags zwischen dem Pfandschuldner und der Bank. Im Falle von nicht
in das Kataster eingetragenen Liegenschaften wird die Entstehung der Hypo-
thek, wie bei beweglichen Sachen, mit der Eintragung in das Pfandregister bei
der Notariatskammer der Tschechischen Republik wirksam.

Wenn die Hypothek durch Vertrag in Verbindung mit einem Gerichtsent-
scheid, durch Gerichstsexekutionshypothek oder durch Gesetz (gesetzliche Hypo-
thek) entsteht, wird die Eintragung der Hypothek in das Kataster nur durch
einen Vermerk vorgenommen. Dieser Vermerk wirkt nur deklarativ.

III. Sonderformen

A. Die Simultanhypothek

Zur Sicherung einer Forderung ko‹nnen auch Hypotheken an mehreren Liegen-
schaften, die im Eigentum des Schuldners selbst oder auch im Eigentum anderer
Personen stehen, begru‹ndet werden. Jede Liegenschaft sichert die Forderung in
vollem Umfang. Die Simultanhypothek wird wie eine normale Hypothek durch
Vertrag, per Gerichtsentscheid oder durch Gesetz begru‹ndet.
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B. Die Afterhypothek

Das Gesetz ermo‹glicht zur Sicherung einer Forderung die Weiterverpfa‹ndung
einer bereits durch Hypothek besicherten Forderung. Somit liegt eine Verpfa‹n-
dung eines Pfandrechtes vor. Auch das Afterpfandrecht (podza«stavnı« pra«vo) ent-
steht durch Eintragung in das Kataster. Eine Zustimmung des Eigentu‹mers der
verpfa‹ndeten Sache wird dazu nicht verlangt.

Zur Verwertung einer Afterhypothek muss die Bank sowohl zweifach klagen
als auch zweifach exekutieren. Zum einen muss sie ihren Schuldner klagen und
auf Grundlage des Urteils Exekution aufgrund der pfandbesicherten Forderung
des Schuldners gegen den Pfandbesteller verlangen. Sobald der Pfandbesteller
nicht zahlt, muss die Bank Klage gegen den Drittschuldner erheben. Das statt-
gebende Urteil ist ein Exekutionstitel, aufgrund dessen die Hypothek verwertet
werden kann.

C. Das Pfand an den nicht im Kataster eingetragenen Bauten

Zula‹ssig ist nicht nur das Pfandrecht an fertigen, sondern auch an in Bau be-
findlichen Geba‹uden. Die Rechtsprechung ermo‹glicht na‹mlich die Bestellung
eines Pfandrechts an einem Geba‹ude, das mangels Fertigstellung noch nicht
im Kataster eingetragen ist. In diesem Falle ist, anstelle einer Einverleibung,
ein Vermerk des noch nicht fertig gestellten Geba‹udes in das Kataster einzu-
tragen.

IV. Einzelne Probleme

A. Umfang und Gegenstand des Pfandrechts

1. Die Problematik

Eine Hypothek kann an Liegenschaften begru‹ndet werden. Liegenschaften
(nemovitost) sind zum einen Grundstu‹cke (pozemek), zum anderen mit der Erde
durch festes Fundament verbundene Geba‹ude.69

Die Grundstu‹cke selbst verursachen in der Praxis keine gro§en Schwierig-
keiten. Die Probleme bestehen vorwiegend bei der Bestimmung, welche Bauten
bzw. Geba‹ude von einer Hypothek miterfasst sind, und weiters vor allem, ob
auch Bestandteile und Zubeho‹r mitumfasst sind. Nach der Rechtsprechung
umfasst der Begriff der Liegenschaften alle mit dem Boden verankerten oder
an den Wa‹nden befestigten Gegensta‹nde und zudem Sachen, die im Rahmen
einer Einheit zur Nutzung vorgesehen sind.70 Diese Definition gibt nicht immer
eine klare Lo‹sung vor. Ob eine Sache als Bestandteil eines Geba‹udes behandelt
wird, entscheidet das Bauamt.71

2. Grundstu‹cke und Geba‹ude

Hier gilt der im ZGB verankerte Grundsatz, wonach das Geba‹ude nicht Bestand-
teil des Grundstu‹ckes ist. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu O‹ sterreich,

69 ⁄ 120 Abs 2 ZGB.
70 Noch heute angewandte Entscheidung des OGH der Tschechoslowakischen Republik vom 13. 07.1920, RV II

101/20.
71 Beho‹rde, die durch das Baugesetz (Gesetz 5D/1976 Slg.) berechtigt ist, Bauverfahren durchzufu‹hren.
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wo der Grundsatz superficies solo cedit72 gilt. Die Bank muss insofern bei der
Bestellung des Pfandrechts an Liegenschaften darauf achten, dass Grundstu‹ck
und Geba‹ude immer separat im Pfandbestellungsvertrag angefu‹hrt und identi-
fiziert werden mu‹ssen, um auch wirklich an beiden ein Pfandrecht zu erlangen.
Entgegen diesem Grundsatz ist die Judikatur zu dem Schluss gekommen, dass
eine unterirdische Anlage oder auch die Wasserleitung als fester Bestandteil
eines Grundstu‹ckes zu betrachten ist.73

3. In Bau befindliche Geba‹ude

Jeder Bau ist bis zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung Bestandteil des Grund-
stu‹cks, von dem er nur unter gewissen Umsta‹nden getrennt werden kann. Nach
Fertigstellung ist das Geba‹ude nicht mehr Bestandteil des Grundstu‹cks und hat
daher ein eigenes rechtliches Schicksal. Das Gesetz gibt zur Bestimmung dieses
Zeitpunktes der Verselbsta‹ndigung der Bauten keinen Ma§stab vor. In einem
Urteil des OGH wird dieser Zeitpunkt als Zeitpunkt der klaren und eindeutigen
Identifizierbarkeit der Bauten definiert.74 Dieses Problem la‹sst sich im Falle nicht
fertig gestellter Bauten, die bereits als Geba‹ude im Kataster eingetragen sind,
umgehen. Bei Liegenschaften, die nicht im Kataster eingetragen sind, entsteht
die Hypothek im Zeitpunkt der Eintragung in das Register bei der Notariats-
kammer.

4. Das Zubeho‹r

Zubeho‹r (pŕı«sluśenstvı«) einer Sache ist, was dem Eigentu‹mer der Hauptsache
geho‹rt und von ihm dazu bestimmt wird, in Verbindung mit der hauptsa‹ch-
lichen Sache dauerhaft genutzt zu werden.75 Geba‹ude mit Zubeho‹rscharakter
ko‹nnen u‹bertragen werden, wobei sie dadurch die Eigenschaft des Zubeho‹rs
verlieren. Dies betrifft die sog. kleinen Geba‹ude, die im Kataster der Immobilien
nicht eingetragen sind. Sie sind fu‹r die Zwecke der Verpfa‹ndung in das Register
bei der Notariatskammer einzutragen.

5. Wohnungen

Wohnungen und auch Ra‹umlichkeiten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt wer-
den, ko‹nnen, sobald sie Gegenstand des Eigentumsrechts sind, auch als Pfand-
objekte dienen. Nach dem speziellen Gesetz u‹ber das Eigentumsrecht an Woh-
nungen und an nicht zu Wohnzwecken genutzten Ra‹umlichkeiten sind diese als
selbsta‹ndige Liegenschaften zu betrachten. Als solche werden sie auch im Liegen-
schaftskataster eingetragen. Grundsa‹tzlich gilt das fu‹r nicht fertig gestellte
Geba‹ude Ausgefu‹hrte auch fu‹r nicht fertig gestellte Wohnungen bzw. nicht
zu Wohnzwecken genutzte Ra‹umlichkeiten.

72 Alles, was mit dem Grundstu‹ck fest verbunden ist, teilt das selbe rechtliche Schicksal wie das Grundstu‹ck. Ver-
a‹ndert sich der Grundstu‹ckseigentu‹mer, vera‹ndert sich auch das Eigentumsrecht an den mit dem Grundstu‹ck
fest verbunden Sachen.

73 Urteil des Oberlandesgerichts in Prag (Vrchnı« soud) vom 14.12. 1993, 3 Cdo 70/90.
74 Urteil des OGH vom 29. 1. 1997, 3 C don 265/96.
75 ⁄ 121 Abs 1 ZGB.
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B. Erlo‹schen der Hypothek

Erlischt die besicherte Forderung (z. B. durch Erfu‹llung), so erlischt zugleich
auch das Pfandrecht — ohne jegliche Ru‹cksicht auf den Stand der Eintragungen
im Kataster der Immobilien. Das Erlo‹schen des Pfandrechts ist somit nicht an
die Eintragung des Erlo‹schens des Pfandrechtes in das Kataster der Liegenschaf-
ten geknu‹pft. Die Lo‹schung des Pfandrechts im Kataster erfolgt nach schrift-
licher Besta‹tigung der Bank u‹ber das Erlo‹schen des Pfandrechtes durch erfolgte
Befriedigung der besicherten Forderung. Die Eintragung der Lo‹schung hat in
beiden Katastern nur deklarative Wirkung.

V. Kataster der Immobilien

A. Einfu‹hrung

Das Kataster der Liegenschaften (katastr nemovitostı«) stellt ein o‹ffentliches Buch
dar, das vom Katasteramt gefu‹hrt wird, und in dem die Rechtsverha‹ltnisse an
Liegenschaften vermerkt werden. Jeder darf hierbei grundsa‹tzlich auf die Rich-
tigkeit der im Kataster eingetragenen Informationen vertrauen.

B. Arten der Eintragung

Es gibt drei Arten von mo‹glichen Eintragungen in das Kataster: die Einverlei-
bung, die Vormerkung und die Anmerkung. Durch die Einverleibung entsteht
bzw. erlischt ein Recht. Die Vormerkung dient der Kennzeichnung eines
bedingten Rechtes oder seines Verlustes. Bedingte Rechte sind jene, bei denen
ein (z. B. gerichtliches) Verfahren anha‹ngig ist. Die Anmerkung ist ein Eintrag,
der lediglich weitere Eintra‹ge verhindert, ohne selbst rechtsbegru‹ndende oder
rechtsvernichtende Wirkungen auszulo‹sen.

C. Prinzipien des Katasters

Das Kataster ist auf vier Prinzipien aufgebaut:
. Das O‹ffentlichkeitsprinzip ermo‹glicht jedem ein Einsichtsrecht in das Katas-

ter, um sich u‹ber die Rechtsverha‹ltnisse an Liegenschaften zu informieren.
. Das Intabulationsprinzip besagt, dass die Eintragung in das Register den

Modus fu‹r den Erwerb von Rechten an Liegenschaften darstellt und diese
Rechte begru‹ndet.

. Aufgrund des Vertrauensprinzips darf jeder auf die Richtigkeit der Eintra‹ge
im Kataster vertrauen. Tatsachen, die nicht im Kataster eingetragen sind,
sind nicht durchsetzbar.

. Das Rangfolgeprinzip bestimmt die Befriedigung der Pfandgla‹ubiger nach
ihrem eingetragenen Rang. Die Rangfolge ist aus dem Auszug des Eigen-
tumsblattes des Katasters ersichtlich. Rechte, die am selben Tag eingetragen
sind, haben den gleichen Rang.
Schwierigkeiten ergeben sich aus Konkurrenzverha‹ltnissen verschiedener

Hypotheken, die durch Eintragung in das Kataster entstehen und aufgrund
dieser unterschiedlichen Prinzipien in Konflikt zueinander stehen. Dieser Kon-
flikt wird mittels Gerichts- bzw. Beho‹rdenentscheid gelo‹st. Die Eintragung ins
Kataster wirkt nur deklarativ.
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VI. Verwertung der Hypothek

A. Allgemeines

Falls die Forderung der Bank trotz Fa‹lligkeit nicht erfu‹llt wird, hat die Bank das
Recht auf Befriedigung ihrer Forderung aus dem Erlo‹s der Verwertung des
Pfandes. Wichtig ist, dass jede Vereinbarung, wonach der Gla‹ubiger im Falle
des Verzugs Anspruch auf Behalten der Pfandsache hat, nichtig ist. Falls die For-
derung durch mehrere Pfandsachen besichert ist, kann die Bank die Verwertung
einer beliebigen Pfandsache beantragen.

Die Verwertung der Liegenschaft kann gerichtlich oder au§ergerichtlich
vorgenommen werden. Im Unterschied zum o‹sterreichischen Recht kennt
das tschechische Recht die Einfu‹hrung der Zwangsverwaltung u‹ber die Liegen-
schaft nicht.

B. Arten der Verwertung

1. Die gerichtliche Verwertung

Wie die ZPO ausdru‹cklich bestimmt, werden auf die Verwertung der verpfa‹n-
deten Liegenschaften im Wege der Zwangsvollstreckung die Bestimmungen
u‹ber die Exekution durch Verkauf der Mobilien analog angewandt. Daher kann
auf die oben ausgefu‹hrte Regelung der Verwertung von beweglichen Sachen
verwiesen werden.

2. Die au§ergerichtliche Verwertung

Die au§ergerichtliche Verwertung von Liegenschaften ist im tschechischen
Recht zula‹ssig. Hierzu kann ebenfalls auf die entsprechende Darstellung im Falle
der Mobiliarsicherheiten verwiesen werden (siehe Kapitel 4).

C. Verwertung im Konkurs

Die besicherte Bank kann ihr Absonderungsrecht im Insolvenzverfahren, in dem
der Liegenschaftseigentu‹mer ermittelt wird, geltend machen. Mittels Antrags
auf Absonderung der Liegenschaft kann sichergestellt werden, dass ihr die
bevorzugte Befriedigung aus ihrer Hypothek zusteht. Falls ihre Forderung nicht
vollsta‹ndig befriedigt wurde, ist der unbefriedigte Teil als angemeldete Forde-
rung zur Konkursmasse zu betrachten.

Die abgesonderten Rechte der Gla‹ubiger werden aus dem Erlo‹s nach der
Rangfolge befriedigt, in der ihr Anspruch auf die gesonderte Befriedigung ent-
stand. Dafu‹r ist der Tag der Eintragung in das Kataster der Liegenschaften ent-
scheidend. Falls die Hypothek durch Richter- oder Amtsentscheid76 entstanden
ist, ist der Zeitpunkt der Antragstellung ausschlaggebend.

Die Absonderungsgla‹ubiger werden bis zu einer Ho‹he von 70 % aus dem
Erlo‹s befriedigt. Der unbefriedigte Teil der Forderung kann in der Verteilung
nach der Klasse, zu der die Forderung geho‹rt, befriedigt werden.77

76 Hier entsteht das Pfandrecht bereits durch den Richter bzw. Amtsentscheid; die Eintragung in das Register ist
dann nur noch deklarativ.

77 ⁄ 28 Abs 1 u. 4 KO.
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Kapitel 6: Das Pfandrecht an Forderungen

I. Allgemeines

Gegenstand des Pfandrechts kann auch eine Forderung sein. Voraussetzung ist
jedoch, dass die Forderung frei u‹bertragbar ist.

II. Entstehung und Erlo‹ schen des Pfandrechts

Das Pfandrecht an einer Forderung entsteht durch schriftliche Vereinbarung
zwischen der Bank und dem Pfandschuldner. Gegenstand des Pfandes kann
auch eine ku‹nftige Forderung sein, sofern offensichtlich ist, dass sie tatsa‹chlich
entsteht. Hierfu‹r mu‹ssen der Rechtsgrund und die Hauptbedingungen des
zuku‹nftigen Entstehens bekannt sein.

Die Realisierung des Pfandrechtes erfolgt durch Inanspruchnahme des
Drittschuldners, also des Schuldners des Kreditschuldners. Das Pfandrecht an
der Forderung ist gegenu‹ber dem Drittschuldner aber nur dann wirksam, wenn
er u‹ber die Existenz des Pfandrechtes schriftlich benachrichtigt wurde oder das
bestehende Pfandrecht durch die Bank nachgewiesen werden kann. Da kein
Vermerk des Pfandrechts mo‹glich ist, erscheint die Tauglichkeit dieses Instru-
ments zur Kreditsicherung eher begrenzt.

Nachdem der Drittschuldner u‹ber das Bestehen des Pfandrechts benachrich-
tigt wurde, ist er, unabha‹ngig von der Fa‹lligkeit der verpfa‹ndeten Forderung,
verpflichtet, Erfu‹llung direkt an die Bank zu leisten. Falls der Drittschuldner
dieser Pflicht nicht nachkommt, ist die Bank berechtigt, die Leistung des Dritt-
schuldners von diesem gerichtlich einzufordern. Das Gesetz regelt die Rechte
der Bank, nachdem sie die Leistung erhalten hat, nicht, ausgenommen den Fall
der Leistung einer beweglichen Sache; mit deren U‹ bergabe an die Bank entsteht
dieser ein gesetzliches Pfandrecht an der Sache.

Das Pfandrecht an der Forderung erlischt nur aus den allgemeinen Gru‹n-
den, insbesondere durch Erlo‹schen der besicherten Forderung sowie der als
Sicherheit dienenden Forderung.

III. Verwertung verpfa‹ndeter Forderungen

Die Verwertung verpfa‹ndeter Forderungen ist nicht ohne weiteres durch Ein-
ziehung mo‹glich. Die Bank muss Klage erheben und kann erst nach dem rechts-
kra‹ftigen Urteil Exekution durchfu‹hren, um die U‹ berweisung der Forderung zu
erreichen. Eine au§ergerichtliche Verwertung kann jedoch vereinbart werden.
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Kapitel 7: Die Sicherungsabtretung

I. Allgemeines

Die Sicherungsabtretung erfolgt durch Abtretung einer Forderung (Zession),
wobei diese Abtretung zum Zwecke der Sicherung einer anderen Forderung
erfolgt. Die Zession ist die U‹ bertragung einer Forderung, ohne dass dadurch
ihr Inhalt vera‹ndert wu‹rde. Sie setzt einen Vertrag zwischen dem Altgla‹ubiger
(Zedent) und dem Neugla‹ubiger (Zessionar) voraus. Das Wesen dieses Siche-
rungsinstruments ist, dass die Kreditforderung der Bank durch Abtretung einer
Forderung des Schuldners oder einer Forderung einer dritten Person besichert
wird.78

Eine schuldrechtlich im Gesetz vorgesehene Verpflichtung einer Ru‹cku‹ber-
tragung der Forderung, wenn die besicherte Forderung erloschen ist, gibt es
nicht. Wenn dies der Zedent nicht tut, haftet er allerdings fu‹r den Schaden oder
eine Bereicherung, unter der Voraussetzung, dass auch die sonstigen Bedingun-
gen der jeweiligen Haftung gegeben sind.

Die Bank besichert also ihre Forderung aus einem Kreditvertrag dadurch,
dass sie sich vom Kreditnehmer Forderungen zu Sicherungszwecken abtreten
la‹sst. Die Bank ist in diesem Fall Gla‹ubiger ihrer Kreditforderung und wird
gleichzeitig Neugla‹ubiger (Zessionar) der abgetretenen Forderung. Der Kre-
ditnehmer der Bank ist Schuldner der Kreditforderung und gleichzeitig Alt-
gla‹ubiger der abgetretenen Forderung. Dieser wird auch Zedent genannt.
Der Schuldner der abgetretenen Forderung hei§t Drittschuldner (Zessus).
Die Abtretung bedarf keiner Zustimmung des Drittschuldners. Wenn dieser
nicht von der Zession versta‹ndigt wurde, kann er jedoch weiterhin schuld-
befreiend an den Altgla‹ubiger leisten.

II. Gegenstand der Sicherungsabtretung

Grundsa‹tzlich ko‹nnen alle obligatorischen Rechte abgetreten werden. So kann
etwa eine Forderung aus einer Garantie oder einem Gesellschaftsanteil an einer
GmbH oder OHG abgetreten werden. Auch ku‹nftige Forderungen ko‹nnen
Gegenstand der Abtretung sein.

Voraussetzung ist jedoch, dass die abgetretenen Forderungen bestimmbar
sein mu‹ssen. Bei den erst ku‹nftig entstehenden Forderungen ist es ausreichend,
wenn der Rechtsgrund (causa) feststeht und somit beim Entstehen der Forde-
rung ersichtlich ist, dass es sich um eine abgetretene Forderung handelt.

Von der Zession sind einige Forderungen allerdings ausgeschlossen. Nicht
abgetreten werden darf beispielsweise eine Forderung, die durch den Tod des
Gla‹ubigers erlischt. Auch durch Vereinbarung eines Abtretungsverbotes zwi-
schen Gla‹ubiger und Schuldner kann die Abtretung von Forderungen ausge-
schlossen werden.

78 ⁄ 554 ZGB.
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III. Arten der Zession

Wie oben erwa‹hnt, ko‹nnen, abgesehen von den wenigen erwa‹hnten Ausnah-
men, alle gegenwa‹rtigen und zuku‹nftigen Forderungen abgetreten werden.

Jedoch muss man bedenken, dass in Hinblick auf die erforderliche Bestimm-
barkeit der Forderungen an die sog. Globalzession und somit auch an die Siche-
rungsglobalzession ein strenger Ma§stab gestellt und eine eindeutige Identifi-
zierbarkeit der abgetretenen Forderung verlangt wird.

IV. Entstehung

Mit dem Modus der Sicherungsabtretung entsteht ein wirksames Sicherungs-
recht fu‹r die Bank. Der Vertrag muss schriftlich sein,79 die besicherte Forderung
eindeutig beschreiben und die Verpflichtung zur Ru‹ckfu‹hrung der abgetretenen
Forderung enthalten. Auch ist die Vereinbarung einer aufschiebenden Bedin-
gung mo‹glich, durch deren Eintritt die Sicherungsabtretung entsteht.

V. Das Verha‹ ltnis zum Drittschuldner

Der Zedent hat dem Drittschuldner die Abtretung der Forderung ohne unno‹-
tigen Verzug mitzuteilen. Solange die Zession dem Drittschuldner nicht mitge-
teilt wurde oder der Zessionar diese dem Drittschuldner nicht nachweist, kann
sich der Schuldner von der Verbindlichkeit durch Leistung an den Zedenten
befreien. Versta‹ndgt der Zedent den Drittschuldner von der Abtretung der
Forderung, so ist dieser nicht berechtigt, einen Nachweis der Abtretung zu
verlangen. Ab dem Zeitpunkt der Benachrichtigung des Drittschuldners u‹ber
das Bestehen der Abtretung ist er verpflichtet, an den Zessionar zu leisten.
Im Gegenzug ist der Zessionar verpflichtet, die Leistung auch anzunehmen.

Einwendungen, die dem Drittschuldner vor der Abtretung zustanden, blei-
ben ihm auch nach Abtretung der Forderung erhalten. Der Schuldner kann
gegenu‹ber dem Zessionar auch eine zur Aufrechnung fa‹hige Forderung einwen-
den, die gegen den Zedenten zu der Zeit bestand, in der ihm die Abtretung der
Forderung mitgeteilt bzw. nachgewiesen wurde. Diese Aufrechnung muss er
jedoch seinerseits dem Zessionar gegenu‹ber ohne unno‹tigen Verzug vorneh-
men.

Dieses Recht steht dem Schuldner auch dann zu, wenn seine Forderungen
zur Zeit der Mitteilung oder des Nachweises der Abtretung noch nicht fa‹llig
waren.

VI. Das Verha‹ ltnis zwischen Zedenten und Zessionar

Das Innenverha‹ltnis zwischen dem Zedenten und dem Zessionar richtet sich
vor allem nach dem Sicherungszessionsvertrag. Die Grundverpflichtung des
Zessionars ist es, die Rechte des Zedenten zu respektieren. Der Zessionar ist
grundsa‹tzlich nicht berechtigt, u‹ber die abgetretene Forderung zu verfu‹gen,
bevor die Fa‹lligkeit der besicherten Forderung eintritt. Bei der Inanspruch-
nahme der abgetretenen Forderung ist der Zessionar verpflichtet, die Interessen
des Zedenten zu beachten. Falls die zu sichernde Forderung erfu‹llt ist, ist der
Zessionar verpflichtet, die abgetretene Forderung zuru‹ck zu u‹bertragen.

79 ⁄ 524 ZGB.
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VII. Publizita‹t

Wenn ein und dieselbe Forderung mehrmals zur Sicherung abgetreten wird,
ko‹nnen gro‹§ere Schwierigkeiten entstehen. Es gibt keine Verpflichtung und
auch keine gesetzlich festgelegte Mo‹glichkeit, eine Abtretung zu publizieren.
Eine Offenlegungspflicht oder Publizita‹tspflicht — wie etwa in O‹ sterreich mit-
tels eines Buchvermerks in den Konten der Zedenten — besteht nicht.

VIII. Verwertung

Bei der Sicherungszession ist die Bank nach der Abtretung im Au§enverha‹ltnis
jederzeit in der Lage, die Forderung einzuziehen. Im Innenverha‹ltnis ist sie als
Zessionar verpflichtet, dies erst zu tun, wenn der Zedent seine Verbindlichkeit
aus dem Kreditvertrag nicht erfu‹llt.

Nimmt die Bank nach Eintritt des Sicherungsfalles die Sicherheit in An-
spruch, ist sie zuna‹chst verpflichtet, den noch nicht versta‹ndigten Zessus u‹ber
die Abtretung der Forderung zu informieren. Zahlt der Zessus, ist die abgetre-
tene Forderung erloschen und das Sicherungsrecht verbraucht. Der Zessionar
befriedigt seine Forderung aus dem Erlo‹s. Den U‹ berschuss muss der Zessionar
herausgegeben.

Im Falle eines Konkurses des Kreditnehmers, der die Forderung an eine
Bank zu Sicherungszwecken abgetreten hat, besteht fu‹r diese ein Absonderungs-
recht. Sie kann die Forderung selbst verwerten, ist aber zur Herausgabe des u‹ber
die besicherte Forderung hinausgehenden Teiles des Erlo‹ses an die Massever-
walter verpflichtet.

Kreditsicherungsrecht in Tschechien

34 Leitfadenreihe zum Kreditrisiko



Kapitel 8: Die Sicherungsu‹ bereignung

I. Allgemeines

Die Erfu‹llung einer Verbindlichkeit kann durch U‹bertragung von Rechten des
Schuldners auf den Gla‹ubiger besichert werden.80 Gegenstand der Sicherung
ist in diesem Fall das bestehende Recht des Schuldners im Zeitpunkt der U‹ ber-
eignung.

Das Gesetz besagt nichts u‹ber den Inhalt oder die Art des u‹bertragenen
Rechtes. In der Regel geht es aber um die U‹bertragung des Eigentumsrechtes
an einer Sache. Wenn der Kreditnehmer nicht zahlt, kann sich die Bank aus
dieser Sache (z. B. durch deren Verkauf) befriedigen.

II. Entstehung

Das Gesetz schreibt lediglich vor, dass fu‹r die wirksame Entstehung der Siche-
rungsu‹bereignung ein schriftlicher Vertrag vorliegen muss. Der Vertrag u‹ber die
Sicherungsu‹bereignung wird zwischen der Bank und dem Rechtsinhaber ge-
schlossen. Im Gegensatz zur Forderungsabtretung kommt als Sicherungsgeber
nur der Schuldner selbst und kein Dritter in Frage. Sicherungsobjekte ko‹nnen
einzelne bewegliche Sachen sein, auch Sachen, die der Schuldner in Zukunft
erwirbt.

III. Inhalt des Vertrages

Aufgrund der rudimenta‹ren Regelung imGesetz haben die Parteien einen gro§en
Spielraum bei ihrer Vertragsgestaltung. Sie ko‹nnen etwa Pfandvorschriften analog
heranziehen, da das Sicherungseigentum den gleichen Zweck verfolgt wie das
Pfandrecht. Die Parteien haben die Mo‹glichkeit, zu vereinbaren, dass dem
Schuldner der unmittelbare Besitz und gewisse Nutzungsmo‹glichkeiten an der
Sache verbleiben, wa‹hrend das Eigentum auf die Bank u‹bergeht. Die Bank als
Gla‹ubigerin hat im Fall eines Konkursverfahrens die Stellung eines Aussonde-
rungsberechtigten, wodurch sie sich bevorzugt aus der Sache befriedigen kann.

Die besicherte Forderung muss eindeutig durch Vertrag bestimmt sein. Auch
der Gegenstand der U‹ bereignung muss identifiziert werden ko‹nnen. Im Falle
einer Vereinbarung, dass die U‹ bereignung erst bei Schuldnerverzug erfolgt, han-
delt es sich nicht um eine Sicherungsu‹bereignung, sondern um eine sog. Abrede
u‹ber die verfallene Pfandsache. Eine solche Vereinbarung ist wirksam.

Nach vollsta‹ndiger Ru‹ckzahlung des Kredits ist die Bank verpflichtet, das
Eigentum wieder zuru‹ck an den Schuldner zu u‹bertragen. Der Schuldner hat
dann den Anspruch auf die U‹ bertragung, wozu es grundsa‹tzlich eines weiteren
Rechtsgescha‹fts bedarf. Es kann aber auch vereinbart werden, dass gleichzeitig
mit vollsta‹ndiger Kreditru‹ckzahlung das Eigentum automatisch an den Schuld-
ner zuru‹ckfa‹llt.

Die Einigung u‹ber die Sicherungsu‹bereignung kann auch auflo‹send bedingt
durch die volle Erfu‹llung der besicherten Forderung sein. Ist in diesem Fall die
Bedingung (Zahlung der besicherten Forderung) eingetreten, so geht das Eigen-
tum automatisch wieder an den Sicherungsgeber (Schuldner) u‹ber. Es bedarf
hier keiner gesonderten Ru‹cku‹bereignung.

80 ⁄ 553 Abs 1 ZGB.
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Kapitel 9: Die Bu‹ rgschaft

I. Allgemeines

Die Bu‹rgschaft ist ein Schuldvertrag, in dem sich der Bu‹rge durch eine Willens-
erkla‹rung gegenu‹ber dem Gla‹ubiger eines Dritten (des Hauptschuldners) ver-
pflichtet, fu‹r die Erfu‹llung einer Verbindlichkeit dieses Dritten einzustehen.
Der Bu‹rge verpflichtet sich somit, als Nebenschuldner fu‹r eine fremde Schuld,
na‹mlich die des Hauptschuldners, einzustehen.81 Die Bu‹rgschaft setzt notwen-
digerweise eine Verbindlichkeit des Hauptschuldners voraus. Der Gla‹ubiger der
Hauptforderung und der Bu‹rgschaftsgla‹ubiger sind ident.

Die Bu‹rgschaft ist nicht nur die bedeutendste Art der perso‹nlichen Haftungs-
u‹bernahme, sondern auch die wichtigste Form der perso‹nlichen Kreditsicherheit.
Die Bu‹rgschaft ist im ZGB und im HGB geregelt.82 Beide Regelungen sind kom-
plex und in ihren jeweiligen Anwendungsbereichen eingeschra‹nkt. Die Regel-
ungen des ZGB ko‹nnen nicht subsidia‹r oder analog auf Sachverhalte, die sonst
im HGB geregelt sind, angewendet werden. In den folgenden Ausfu‹hrungen
wird zuerst die Bu‹rgschaft nach ZGB und danach jene nach HGB behandelt.

Daru‹ber hinaus ist es notwendig, auch das Rechtsinstitut der gesetzlichen
Bu‹rgschaft zu erwa‹hnen. Einerseits regelt das HGB die sog. gesetzliche Bu‹rg-
schaft im Zusammenhang mit der OHG, KG und GmbH und fu‹r weitere Spe-
zialfa‹lle, wie z. B. den Unternehmenskauf. Andererseits liegt eine gesetzliche
Bu‹rgschaft auch vor, wenn der Staat als Bu‹rge auftritt.

Explizit regelt das tschechische Recht den Typus der gemeinen Bu‹rgschaft
im ZGB und auch im HGB sowie die Stellung des Wechselbu‹rgen. Nach tsche-
chischem Recht ist es daru‹ber hinaus mo‹glich, sich sowohl als Bu‹rge und Zahler
als auch als Ausfallsbu‹rge zu verpflichten. Die Bank kann im Falle einer Ver-
pflichtung als Bu‹rge und Zahler eine Inanspruchnahme des Bu‹rgen auch vor
der des Hauptschuldners vornehmen. Der Ausfallsbu‹rge muss im Unterschied
zum gemeinen Bu‹rgen und zum Bu‹rgen und Zahler erst dann einstehen, wenn
es der Bank sogar im Zuge der Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner nicht
gelungen ist, ihre Forderung zu befriedigen.

II. Die Bu‹ rgschaft nach ZGB

A. Allgemeines

Das ZGB regelt die Vermo‹gensbeziehungen zwischen natu‹rlichen und juristi-
schen Personen, sofern deren zivilrechtlichen Beziehungen nicht durch andere
Gesetze geregelt werden.83 Wird das Hauptschuldverha‹ltnis durch das ZGB
geregelt, wird auch auf die Bu‹rgschaft das ZGB angewendet, gleichgu‹ltig ob
der Bu‹rge Unternehmer84 oder Verbraucher ist.

81 ⁄ 546 ZGB (der Bu‹rger verpflichtet sich gegenu‹ber dem Gla‹ubiger eine Forderung zu erfu‹llen, wenn der Schuld-
ner sie nicht erfu‹llt).

82 ⁄ 546—550 ZGB a ⁄ 303—312 HGB.
83 ⁄ 1 Abs 2 ZGB.
84 ⁄ 2 Abs 2 HGB.
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B. Entstehung der Bu‹rgschaft

Die Bu‹rgschaft entsteht durch einen Vertrag zwischen dem Bu‹rgen und der Bank.
Das ZGB regelt den Bu‹rgschaftsvertrag nicht abschlie§end, sondern schreibt fu‹r
die Erkla‹rung des Bu‹rgen lediglich die schriftliche Form vor. Au§erdem muss der
Inhalt insoweit festgelegt werden, als die Verpflichtung des Bu‹rgen, die Forde-
rung der Bank bei Nichterfu‹llung durch den Schuldner zu befriedigen, vorge-
sehen sein muss. Die Missachtung der Schriftform der Verpflichtungserkla‹rung
des Bu‹rgen hat die Nichtigkeit des Bu‹rgschaftsvertrags zur Folge. Die Zustim-
mungserkla‹rung der Bank unterliegt keiner Formvorschrift. Sie kann auch
schlu‹ssig erfolgen. Eine Zustimmung des Hauptschuldners zur Bu‹rgschaft ist
nicht erforderlich. Die Bu‹rgschaft kann daher auch ohne sein Wissen zustande
kommen.

Der Bu‹rge muss rechtsfa‹hig sein. Auch mehrere Personen ko‹nnen sich als
Bu‹rge verpflichten.

Im Unterschied zur o‹sterreichischen Praxis wird in der tschechischen
Republik ein weniger strenger Ma§stab an die Form der Bu‹rgschaft gelegt.
Die schriftliche Form ist auch gewahrt, wenn die Unterschrift durch mecha-
nische Mittel ersetzt oder die Erkla‹rung telegraphisch, per Fax oder mittels
anderer elektronischer Mitteln ausgefu‹hrt wurde, die es ermo‹glichen, den
Inhalt der Erkla‹rung festzuhalten und zudem die Person zu bestimmen, welche
die Rechtshandlung ausgefu‹hrt hat.85 Die Verpflichtung des Bu‹rgen muss aus
seiner Erkla‹rung klar und bestimmbar hervorgehen. Der Haftungsumfang muss
ausreichend bestimmt sein, wobei eine nachtra‹gliche Bestimmung fu‹r nicht
ausreichend erachtet wird. Es kann eine Tendenz der Rechtsprechung86 zu einer
engeren Interpretation der Bestimmbarkeit festgestellt werden. Ist der maxi-
male Betrag der Haftung des Bu‹rgen bekannt, so wird die ausreichende
Bestimmtheit bejaht.

C. Die besicherte Forderung

Durch die Bu‹rgschaft kann man jede gu‹ltige Forderung sichern, sofern diese For-
derung auf eine vertretbare Leistung lautet. Die Forderung braucht im Zeit-
punkt des Abschlusses des Bu‹rgschaftsvertrags noch nicht fa‹llig sein.

Strittig ist, ob eine Bu‹rgschaft auch fu‹r eine bereits verja‹hrte Forderung
u‹bernommen werden kann. Die herrschende Meinung verneint dies.

Die Verpflichtung des Bu‹rgen ist grundsa‹tzlich zeitlich unbeschra‹nkt. Dem
Bu‹rgen steht es allerdings frei, seine Verpflichtung auf einen begrenzten Zeit-
raum einzuschra‹nken.

D. Akzessorieta‹t der Bu‹rgschaft

Wie bereits erwa‹hnt, ist die Bu‹rgschaft von der Existenz einer Hauptverbind-
lichkeit des Hauptschuldners abha‹ngig und besteht nur in deren Rahmen. Dies
bezeichnet man als den Grundsatz der Akzessorieta‹t. Sofern die Hauptverbind-
lichkeit nicht wirksam entstanden ist oder unwirksam wird, ist auch die Bu‹rg-
schaft unwirksam. Ein weiterer Ausdruck der Akzessorieta‹t besteht darin, dass
der Bu‹rge der Bank neben seinen eigenen Einwendungen auch alle Einwen-

85 ⁄ 40 Abs 3 f ZGB.
86 Siehe die Entscheidungen des OGH, 29 Cdo 320/2000 und 32 Cdo 2348/98.
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dungen des Hauptschuldners entgegenhalten kann, und zwar selbst oder gerade
dann, wenn sie der Hauptschuldner selbst nicht geltend gemacht hat.

Die Akzessorieta‹t findet ihre Auspra‹gung auch darin, dass die Forderung
gegen den Bu‹rgen nicht ohne die Hauptforderung abgetreten oder verpfa‹ndet
werden kann. Im Unterschied dazu fu‹hrt die Abtretung der Hauptforderung
ohne die Abtretung der Rechte aus der Bu‹rgschaft zum Erlo‹schen der Bu‹rg-
schaft.

Weiters bedeutet eine Minderung der Hauptschuld automatisch auch eine
entsprechende Minderung der Verpflichtung des Bu‹rgen. Hingegen bedarf eine
Ausdehnung der Hauptschuld, die auch den Bu‹rgen verpflichten soll, der
Zustimmung des Bu‹rgen.

E. Subsidiarita‹t der Bu‹rgschaft

Der Bu‹rge kann durch die Bank erst nach erfolgloser Inanspruchnahme des
Hauptschuldners in Anspruch genommen werden. Diese Eigenschaft bezeich-
net man als Subsidiarita‹t. Im Falle, dass eine Bu‹rgschaft als Bu‹rge und Zahler
vereinbart wurde, gilt diese Subsidiarita‹t nicht. Dann handelt es sich im Grunde
genommen nicht um eine ªreine� Bu‹rgschaft, sondern entweder um eine
Schuldu‹bernahme oder um einen Schuldbeitritt.87

F. Die Pflichten der Bank

Das Gesetz legt der Bank keine Pflicht auf, den Bu‹rgen u‹ber den Inhalt und die
Konsequenzen seiner Haftungsu‹bernahme zu belehren. Es ist die Pflicht des
Bu‹rgen, sich u‹ber den Inhalt seiner ku‹nftigen Verpflichtung zu informieren.
Auch wenn der Bank keine besondere Sorgfaltspflicht gegenu‹ber dem Bu‹rgen
auferlegt wird, haftet sie diesem fu‹r die ordentliche Wahrnehmung ihrer
Rechte, die ihr gegenu‹ber dem Hauptschuldner zustehen (z. B. ordentliche
Inanspruchnahme des Hauptschuldners).88

Die Bank muss darauf achten, dass sich die rechtliche Stellung des Bu‹rgen
nicht durch ihr Verschulden verschlechtert. Eine Nachla‹ssigkeit der Bank kann
etwa dann vorliegen, wenn sie die Schuld nicht rechtzeitig eintreibt, die Anmel-
dung zum Konkurs verabsa‹umt oder den Erwerb eines Pfandrechts unterla‹sst.

Die Bank ist au§erdem zu jeder Zeit und ohne unno‹tige Verzo‹gerung dazu
verpflichtet, dem Bu‹rgen auf sein Verlangen die Ho‹he der noch ausstehenden
Forderung, fu‹r die er haftet, mitzuteilen.89 Diese Auskunftspflicht der Bank
bezieht sich allerdings ausschlie§lich auf den Betrag der besicherten Forderung.
Sie ist der Bank im Interesse des Bu‹rgen auferlegt worden, um fu‹r den Bu‹rgen
ersichtlich zu machen, in wieweit der Hauptschuldner seine Verpflichtung
erfu‹llt. Er ist dadurch besser in der Lage, auf den Schuldner Einfluss zu neh-
men. Die Nichterfu‹llung oder die nicht ordnungsgema‹§e Erfu‹llung dieser Ver-
pflichtung kann einen Schadenersatzanspruch des Bu‹rgen gegenu‹ber der Bank
begru‹nden.

Ob die Bank eine Auskunftspflicht u‹ber die Zahlungsunfa‹higkeit des Haupt-
schuldners trifft, regelt das Gesetz nicht.90

87 Siehe Kapitel 8.
88 ⁄ 547 ZGB.
89 ⁄ 415 und 420 ZGB.
90 Es gibt auch keine Judikatur dazu.
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G. Rechte und Pflichten des Bu‹rgen

Der Bu‹rge kann gegenu‹ber der Bank alle dem Hauptschuldner zustehenden Ein-
reden geltend machen.91 Der Bu‹rge kann daru‹ber hinaus auch seine ihm gegen
die Bank zustehenden ªeigenen� Einreden geltend machen.

Der Bu‹rge hat au§erdem das Recht, seine Zustimmung zu einem Schuldan-
erkenntnis seitens des Schuldners zu verweigern. Ein Schuldanerkenntnis dem
Grunde und der Ho‹he der Forderung nach bewirkt, dass die Verja‹hrungsfrist
der Forderung um zehn Jahre verla‹ngert wird, was die Rechtsposition des Bu‹r-
gen verschlechtern wu‹rde.

Daru‹ber hinaus hat der Bu‹rge das Recht, die Erfu‹llung seinerseits zu verwei-
gern, sofern der Gla‹ubiger die Nichterfu‹llung der Forderung des Schuldners zu
vertreten hat.92 Dadurch erlischt die Verpflichtung des Bu‹rgen. Dieses Recht
besteht auch nach dem Tod des Schuldners weiter.

Der Bu‹rge ist, ausgenommen er haftet als Bu‹rge und Zahler, erst dann ver-
pflichtet, seine Forderung zu erfu‹llen, wenn der Schuldner trotz einer schrift-
lichen Zahlungsaufforderung seitens des Gla‹ubigers nicht leistet.93 Dabei sind
die Gru‹nde fu‹r die Nichterfu‹llung des Hauptschuldners irrelevant. Die Ver-
pflichtung des Bu‹rgen, anstatt des Schuldners zu leisten, ist dadurch bedingt,
dass der Schuldner binnen einer entsprechenden Frist die Schuld nicht erfu‹llt
hat. Die Zahlungsaufforderung gegenu‹ber dem Schuldner ist unabdingbar. Sie
muss auch dann erfolgen, wenn offensichtlich ist, dass der Schuldner seine
Schuld nicht erfu‹llt. Ist die Bank nicht im Stande, dem Schuldner die Zahlungs-
aufforderung zuzustellen, muss sie den Schuldner klagen. Die Bedingung der
Zahlungsaufforderung gilt in diesem Fall als erfu‹llt, wenn die Klage dem
Gericht zugestellt wird.

Das tschechische Recht verlangt grundsa‹tzlich nicht, dass die Bank gegen
den Bu‹rgen Klage erhebt oder ein Exekutionsverfahren einleitet. Die Verpflich-
tung des Bu‹rgen wiederum ist nicht von der mangelnden Leistungsbereitschaft
des Schuldners oder davon abha‹ngig, dass die Bank mit der Inanspruchnahme
des Schuldners nicht erfolgreich war. Ein Ausfallsbu‹rge allerdings muss erst
dann leisten, wenn der Gla‹ubiger gegen den Hauptschuldner erfolglos Exeku-
tion gefu‹hrt hat.

Wie bereits erwa‹hnt, ist ohne die dem Schuldner zugestellte schriftliche
Zahlungsaufforderung der Bu‹rge prinzipiell nicht verpflichtet, fu‹r dessen
Schuld einzustehen. Falls der Schuldner lediglich aufgefordert wurde, nur einen
Teil seiner Schuld zu erfu‹llen, so ist auch der Bu‹rge nur zur Teilleistung ver-
pflichtet.

Grundsa‹tzlich kann sich der Bu‹rge auch verpflichten, ohne Zahlungsauffor-
derung des Schuldners zu erfu‹llen; diesfalls wu‹rde es sich um einen Schuldbei-
tritt handeln.

H. Erlo‹schen der Bu‹rgschaft

Die Bu‹rgschaft erlischt, sobald auch die Hauptschuld untergeht. Dies ist die
Folge der Akzessorieta‹t.

91 ⁄ 548 Abs 2 ZGB.
92 ⁄ 311 Abs 2 HGB.
93 ⁄ 27 Abs 5 KO.
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Unabha‹ngig vom Erlo‹schen der Hauptschuld erlischt die Verpflichtung des
Bu‹rgen auch dann, wenn der Bu‹rge selbst ordnungsgema‹§ erfu‹llt hat oder er
die Erfu‹llung zu Recht verweigert. Der Gla‹ubiger kann auf sein Recht gegen-
u‹ber dem Bu‹rgen auch verzichten. Wenn die urspru‹ngliche Hauptschuld durch
eine neue Schuld ersetzt wurde (Novation), bleibt die Bu‹rgschaft weiter beste-
hen. Wenn der Bu‹rge jedoch der Novation seiner Bu‹rgschaft nicht zustimmt,
besteht die Sicherung nur im Umfang der fru‹heren Verpflichtung weiter.94 Falls
die Schuld u‹bernommen wurde, erlischt die Verpflichtung des Bu‹rgen, wenn
der Bu‹rge der U‹ bernahme der Schuld nicht zugestimmt hat.

Hat der Bu‹rge die Forderung der Bank ordnungsgema‹§ erfu‹llt, tritt er auto-
matisch in die Rechte der Bank ein. Dies bedeutet, dass ihm die Forderung
gegen den Hauptschuldner im selben Umfang zusteht, wie sie gegen ihn bestan-
den hat. Es handelt sich hierbei um eine Legalzession. Mit der Forderung gehen
auch automatisch etwaige zusa‹tzliche Sicherheiten, die fu‹r die Forderung bestellt
wurden, auf den Bu‹rgen u‹ber (z. B. zusa‹tzliche Pfandrechte oder Bu‹rgschaften
etc.).

III. Die Bu‹ rgschaft nach HGB

A. Allgemeines

Die Regelungen der Bu‹rgschaft im HGB sind dann anzuwenden, wenn die Bu‹rg-
schaft zwischen zwei Unternehmen besteht oder durch die Bu‹rgschaft im HGB
geregelte Forderungen besichert werden.

Die im HGB geregelte unterscheidet sich nicht wesentlich von der Bu‹rg-
schaft im ZGB. Auch im HGB gilt, dass die Bu‹rgschaft in der Verpflichtung
des Bu‹rgen besteht, die Forderung der Bank zu begleichen, sobald der Schuld-
ner seinen Verpflichtungen gegenu‹ber der Bank nicht nachkommt.95

B. Die besicherte Forderung

Auch nach dem HGB kann durch eine Bu‹rgschaft eine bestehende Verpflichtung
des Schuldners oder ein Teil dieser besichert werden. Durch die Bu‹rgschaft
kann au§erdem eine wirksame Forderung besichert werden, die erst in Zukunft
entsteht oder deren Entstehung vom Eintritt einer Bedingung abha‹ngt.96 Die
Verpflichtung des Hauptschuldners muss ausreichend identifizierbar sein. Die
Identifizierbarkeit ist gegeben, wenn z. B. die konkrete Ho‹he der Geldforde-
rung angegeben ist. Der OGH hielt jedoch eine Vereinbarung, wonach der fru‹h-
ere Mieter als Bu‹rge des neuen Mieters fungieren soll, fu‹r zu unbestimmt und
daher fu‹r nichtig. Demgegenu‹ber wurde eine Erkla‹rung des Bu‹rgen fu‹r wirksam
erachtet, in der sich dieser verpflichtete, alle Geldforderungen des Schuldners,
die auf Grund eines bestimmten Kreditvertrages entstehen, zu erfu‹llen.

Ein Unterschied der Regelung der Bu‹rgschaft im HGB gegenu‹ber der
Regelung des ZGB besteht darin, dass das HGB explizit die Wirksamkeit der
Bu‹rgschaft anerkennt, auch wenn die Verpflichtung des Hauptschuldners wegen
dessen mangelnder Verpflichtungsfa‹higkeit ungu‹ltig (nichtig) war. Dies allerdings

94 Siehe ⁄ 572 Abs 1 ZGB (u‹ber die Novation).
95 ⁄ 549 ZGB.
96 Das ZGB verbietet zwar nicht ausdru‹cklich eine Bu‹rgschaft fu‹r zuku‹nftige Forderungen, die herrschende Mei-

nung geht aber davon aus das es unzula‹ssig sei; vgl. ⁄ 548 ZGB.
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nur unter der Voraussetzung, dass der Bu‹rge im Zeitpunkt der U‹ bernahme sei-
ner Verpflichtung davon wusste oder ha‹tte wissen mu‹ssen.

C. Die Pflichten der Bank

Der Gla‹ubiger ist verpflichtet, dem Bu‹rgen unverzu‹glich auf dessen Verlangen
die Ho‹he seiner besicherten Forderungen mitzuteilen.97 Weder der Wortlaut
der ma§geblichen Bestimmungen noch die Rechtsprechung u‹ber die Pflichten
der Bank unterscheiden sich von jenen, die das ZGB betreffen.

D. Rechte und Pflichten des Bu‹rgen

Der Bu‹rge kann dem Gla‹ubiger gegenu‹ber alle Einwendungen vorbringen, die
auch dem Hauptschuldner zukommen, so etwa auch mit Forderungen des
Schuldners dem Gla‹ubiger gegenu‹ber aufrechnen; dies allerdings nur dann,
wenn auch der Schuldner dazu berechtigt ist. Daneben kann der Bu‹rge auch
eigene Forderungen mit der Gla‹ubigerforderung aufrechnen.98

Falls der Bu‹rge gegen den Gla‹ubiger erfolglos Einwendungen erhebt, die
ihm der Schuldner nahe gelegt hat, ist der Schuldner verpflichtet, dem Bu‹rgen
die ihm dadurch entstandenen Kosten zu vergu‹ten.

A‹ hnlich wie im ZGB ist der Bu‹rge verpflichtet zu leisten, wenn der Schuld-
ner seine fa‹llige Verpflichtung nicht in angemessener Frist und nach schrift-
licher Zahlungsauforderung des Gla‹ubigers erfu‹llt.99 Die Bank ist allerdings
nicht verpflichtet, den Schuldner schriftlich zur Leistung aufzufordern, wenn
sie die Aufforderung nicht verwirklichen kann oder zweifelsfrei von vornherein
feststeht, dass der Schuldner seine Verpflichtung nicht erfu‹llen wird, insbeson-
dere bei bereits erfolgter Konkursero‹ffnung.100 Die herrschende Meinung der
Literatur bezeichnet jene Fa‹lle als Unmo‹glichkeit der Zahlungsaufforderung,
in denen das Gericht auf Antrag der Bank den Aufenthalt des Schuldners nicht
feststellen konnte.

Im Unterschied zum ZGB entha‹lt das HGB eine Regelung fu‹r den Fall, dass
fu‹r dieselbe Verpflichtung mehrere Bu‹rgen haften. Demnach haftet jeder Bu‹rge
fu‹r die gesamte Forderung. Ein Bu‹rge hat dabei gegenu‹ber den anderen Bu‹rgen
die gleichen Rechte wie ein Schuldner gegenu‹ber einem Mitschuldner.

Daru‹ber hinaus regelt das HGB auch detailliert den Fall, dass durch die
Bu‹rgschaft nur ein Teil einer Verpflichtung besichert ist. Durch die nur teil-
weise Erfu‹llung der Forderung wird der Umfang der Bu‹rgschaft insofern nicht
herabgesetzt als die Forderung in der durch die Haftung besicherten Ho‹he uner-
fu‹llt geblieben ist.101

E. Erlo‹schen der Bu‹rgschaft

Wenn der Bu‹rge die Forderung der Bank ohne Wissen des Schuldners befrie-
digt, kann der Schuldner dem Bu‹rgen gegenu‹ber alle Einreden geltend machen,
die er der Bank gegenu‹ber berechtigter Weise ha‹tte erheben ko‹nnen, sobald der
Bu‹rge bei ihm Regress fu‹hren will. Der Schuldner kann jedoch dem Bu‹rgen

97 ⁄ 304 Abs 1f HGB.
98 ⁄ 310 HGB.
99 ⁄ 305 HGB.
100 ⁄ 306 Abs 2 HGB.
101 ⁄ 306 HGB.
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gegenu‹ber keine Einwendungen geltend machen, auf die der Schuldner den
Bu‹rgen nicht unverzu‹glich nach Zustellung der in Anspruchsnahme aufmerksam
gemacht hat.102

Sonst gelten, a‹hnlich wie im ZGB, die Bestimmungen u‹ber die Folgen der
Erfu‹llung durch den Bu‹rgen. Der Bu‹rge, der die Verpflichtung in seinem Haf-
tungsumfang erfu‹llt, erwirbt dem Schuldner gegenu‹ber die Stellung eines Gla‹u-
bigers und ist berechtigt, alle dem Gla‹ubiger zustehenden Unterlagen und
Behelfe, die zur Geltendmachung der Forderung dem Schuldner gegenu‹ber
erforderlich sind, zur Einsichtnahme zu verlangen.

IV. Einzelne gemeinsame Probleme

A. Verha‹ ltnis zu anderen Sicherheiten

Bestehen neben dem perso‹nlich haftenden Bu‹rgen weitere Sicherheiten, kann
die Bank frei entscheiden, welche sie zuerst in Anspruch nimmt. Perso‹nliche
und dingliche Sicherheiten sind dabei gleichwertig.

B. Sittenwidrigkeit der Bu‹rgschaft

Die Erkla‹rung des Bu‹rgen darf nicht gegen die guten Sitten versto§en. Die
Sittenwidrigkeit spielt dabei nicht nur bei der Bu‹rgschaft von Angeho‹rigen eine
Rolle. So wurde eine Bu‹rgschaftserkla‹rung fu‹r nichtig gehalten, in der sich
eine Aktiengesellschaft fu‹r die Schulden des Vorsitzenden des Verwaltungsrates
dieser Aktiengesellschaft verpflichten wollte.

C. Nichterlo‹schen der Bu‹rgschaft nach HGB

Das HGB entha‹lt eine vom Akzessorieta‹tsgrundsatz, wonach die Bu‹rgschaft mit
dem Erlo‹schen der besicherten Forderung erlischt, abweichende Regel. Die
Bu‹rgschaft erlischt na‹mlich nicht, wenn der Schuldner eine juristische Person
ist und diese untergeht.103

Laut Rechtsprechung besteht die Bu‹rgschaft u‹berdies auch dann fort, wenn
der Schuldner stirbt und sich der Umfang der besicherten Forderung wegen der
eingeschra‹nkten Haftung der Erben fu‹r die Schulden des Erblassers a‹ndert. Der
Bu‹rge kann gegen die Bank nicht einwenden, dass die Erben des Schuldners nur
bis zum Wert des erworbenen Vermo‹gens haften.

D. Die Bu‹rgschaft im Konkurs

Der Bu‹rge ist auch nach der Ero‹ffnung des Konkursverfahrens u‹ber das Ver-
mo‹gen des Schuldners verpflichtet, seine Verpflichtung gegenu‹ber der Bank zu
erfu‹llen.104 Dies erfolgt im Unterschied zu den anderen perso‹nlichen Siche-
rungsgebern, weil diese Personen ansonsten zu Gunsten der Konkursmasse
leisten wu‹rden und dies den Sicherungszweck der Bu‹rgschaft ad absurdum
fu‹hren wu‹rde.

102 ⁄ 306 HGB.
103 ⁄ 307 HGB.
104 ⁄ 309 HGB.
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Kapitel 10: Die Schuldu‹ bernahme und der
Schuldbeitritt

I. Einleitung

In diesem Kapitel werden die Schuldu‹bernahme und der Schuldbeitritt als Kre-
ditsicherungsinstrumente behandelt. Beide Rechtsfiguren weisen gemeinsame
Zu‹ge auf. Insbesondere Ziel, Entstehung, Funktion und Inhalt beider Instru-
mente sind weitgehend a‹hnlich oder sogar identisch, weshalb sie gemeinsam
in einem Kapitel behandelt werden. Beide Rechtsfiguren sind im ZGB gere-
gelt.105

II. Schuldu‹bernahme

A. Allgemeines

Im Unterschied zu der ªklassischen� Schuldu‹bernahme,106 bei der eine Vera‹nde-
rung in der Person des Schuldners vorliegt (privative Schuldu‹bernahme), kann
eine Schuldu‹bernahme auch in Gestalt einer kumulativen Schuldu‹bernahme
gestaltet sein und somit Sicherungsfunktion haben.

Bei der kumulativen Schuldu‹bernahme schlie§t ein neuer Schuldner einen
Vertrag mit dem Gla‹ubiger, in dem er ohne vorherige Vereinbarung mit dem
fru‹heren Schuldner dessen Schuld u‹bernimmt. Der neue Schuldner tritt somit
neben den alten. Der alte Schuldner ist im Vertrag des neuen Schuldners und
der Bank nicht Vertragspartei. Der neue Schuldner kann mit Zustimmung
des Gla‹ubigers sogar gegen den Willen des alten Schuldners die Schuld u‹ber-
nehmen.

Die Schuld des alten Schuldners erlischt nicht, sondern bleibt weiter beste-
hen. Der neue Schuldner ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde, im glei-
chen Umfang verpflichtet, wie der alte Schuldner. Es ko‹nnen mehrere Personen
sowohl gemeinsam, als auch jede Person separat hintereinander neben den alten
Schuldner treten. Der Vertrag der Schuldu‹bernahme bedarf zu seiner Wirksam-
keit der Schriftform. Anders als bei einem Schuldbeitritt ist die Schuldu‹ber-
nahme nicht auf Geldforderungen beschra‹nkt.

B. Akzessorieta‹t und Subsidiarita‹t

Im Gegensatz zur Bu‹rgschaft haftet der beitretende Schuldner nicht subsidia‹r
und somit nicht erst nach Inanspruchnahme des ersten Schuldners. Ansonsten
unterscheidet sich die Position des U‹ bernehmenden nicht von jener eines Bu‹r-
gen. Die zu sichernde Hauptschuld muss nicht schon im Zeitpunkt der U‹ ber-
nahme bestehen. Mit anderen Worten wird auch bei der Schuldu‹bernahme,
wie im Falle einer Bu‹rgschaft, der Grundsatz der Akzessorieta‹t angewendet.
Die Bank kann nicht den ersten Schuldner aus seiner Haftung entlassen.

C. Einreden des beitretenden Schuldners gegen die Bank

Die Einwendungen, die dem alten Schuldner gegen die Bank zustehen, kann auch
der u‹bernehmende Schuldner vorbringen. Er ist somit nicht nur auf die im Zeit-

105 ⁄ 531 Abs 2 und ⁄ 533 ZGB.
106 ⁄ 531 Abs 1 ZGB.
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punkt seines Beitrittes bestehenden Einwendungen beschra‹nkt. Au§erdem kann
der neue Schuldner auch eigene Einwendungen gegen die Bank geltend
machen. Dem alten Schuldner freilich stehen die Einwendungen des neuen
Schuldners gegen die Bank nicht zu.

D. Die Sorgfaltspflichten der Bank

In Bezug auf die Sorgfaltsverpflichtungen der Bank gegenu‹ber dem neuen
Schuldner gibt es weder eine gesetzliche Regelung noch eine gerichtliche Ent-
scheidung. Dennoch ist in dieser Frage Vorsicht geboten. Insbesondere er-
scheint eine analoge Anwendung der die Bu‹rgschaft betreffenden diesbezu‹g-
lichen Regelungen mo‹glich und nahe liegend. Es muss daher davon ausgegangen
werden, dass die Bank gegenu‹ber dem Beitretenden dieselben Sorgfaltspflichten
zu erfu‹llen hat wie im Falle einer Bu‹rgschaft (siehe Kapitel 9).

E. Regress des Neuschuldners

Der neue Schuldner ist nach Erfu‹llung der Schuld dazu berechtigt, von dem
alten Schuldner Ersatz fu‹r die dem Gla‹ubiger geleistete Erfu‹llung zu verlangen.
Es handelt sich hier um die analoge Anwendung der fu‹r die Bu‹rgschaft geregel-
ten Legalzession. So kann der Neuschuldner Regress gegen den Altschuldner
nehmen.

III. Der Schuldbeitritt

A. Allgemeines

Wer mit dem Gla‹ubiger schriftlich vereinbart, fu‹r den Schuldner zu leisten, wird
Schuldner neben dem alten Schuldner. Eine Zustimmung des alten Schuldners ist
wie bei der Schuldu‹bernahme nicht erforderlich, dagegen bedarf auch hier der
Vertrag zu seiner Wirksamkeit der Schriftform. Gegenstand dieses Vertrags ist
die Verpflichtung des beitretenden Schuldners, die Geldschuld dem Gla‹ubiger
anstelle des alten Schuldners zu erfu‹llen.

Beitreten kann man zu einer bereits bestehenden Forderung, unabha‹ngig
von der Fa‹lligkeit der Schuld. Im Gegensatz zur Bu‹rgschaft ist die Haftung
des beitretenden Schuldners nicht subsidia‹r. Die Bank ist berechtigt, die Erfu‹l-
lung (Leistung) direkt von dem beitretenden Schuldner zu verlangen. Durch die
Erfu‹llung jedoch erlischt die urspru‹ngliche Schuld und dadurch auch die zu
ihrer Sicherung erfolgte Schuldu‹bernahme. Dem neuen Schuldner stehen auch
die Einwendungen des alten Schuldners zu.107

Im Gegensatz zur Schuldu‹bernahme kann der neue Schuldner nur einer
Geldschuld beitreten.

107 Siehe ⁄ 533 letzter Satz ZGB.
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Kapitel 11: Die Garantie

I. Allgemeines

Die Garantie kommt in der tschechischen Praxis ausschlie§lich als Bankgarantie
vor. Die Bankgarantie ist als einzige Form der Garantie (ausgenommen der
Staatsgarantie) im tschechischen Recht geregelt. Wenn die Bankgarantie als
ein Instrument zur Kreditsicherung zu Gunsten einer Bank dienen soll, sind
im Rechtsverha‹ltnis der Bankgarantie zwei Banken beteiligt: die eine Bank als
die begu‹nstigte, die andere als die garantierende Partei. Der Einfachheit halber
wird im Folgenden die garantierende Bank als Garant und die begu‹nstigte Bank
als Bank bezeichnet.

Die Bankgarantie ist im HGB geregelt.108 Bis auf zwei Bestimmungen109 sind
die Regeln nicht zwingend, und somit von den Parteien im Rahmen des Ver-
trags abdingbar. Subsidia‹r werden auf die Bankgarantie die Bestimmungen u‹ber
die Bu‹rgschaft im HGB angewendet.110 Das Verha‹ltnis zwischen dem Garanten
und dem Schuldner (Kreditnehmer) wird als Mandatsvertrag behandelt.

Garant einer Bankgarantie kann nur eine Bank sein. Diese ist im Banken-
gesetz als eine juristische Person in Form einer Aktiengesellschaft mit dem Sitz
in der Tschechischen Republik definiert, die von der O‹ ffentlichkeit Geldein-
lagen akzeptiert und Kredite gewa‹hrt.

II. Entstehung

Die Bankgarantie wird als besondere Auspra‹gungsform der Bu‹rgschaft verstan-
den.

Die Bankgarantie entsteht auf Grund einer schriftlichen Erkla‹rung des Garan-
ten in einem Garantieschein, in dem festgehalten ist, dass die Forderung des
Gla‹ubigers bis zu einem bestimmten Betrag befriedigt werden soll, wenn der
Kreditnehmer (Schuldner) eine bestimmte Verpflichtung nicht eingehalten
hat oder andere im Garantieschein festgesetzte Bedingungen nicht erfu‹llt wur-
den. Mit anderen Worten, der Garant verpflichtet sich gegenu‹ber der begu‹ns-
tigten Bank, fu‹r ein noch ungewisses Ereignis einzustehen.

III. Unterschied zur Bu‹ rgschaft

Trotz vieler Parallelen unterscheidet sich die Garantie von der Bu‹rgschaft man-
cherlei Hinsicht.

Zuna‹chst ist die Abstraktheit der Garantie als wesentliches Abgrenzungs-
kriterium zu nennen. Die Verpflichtung des Garanten existiert na‹mlich auch
dann, wenn z. B. der Kreditvertrag verschiedene Ma‹ngel hat und daher ungu‹ltig
ist. Es gilt im Unterschied zur Bu‹rgschaft weder das Prinzip des Akzessorieta‹t
noch der Grundsatz der Subsidiarita‹t, es sei denn, dass sich diese Prinzipien
aus dem Garantieschein ergeben. Grundsa‹tzlich kann der Garant der Bank
gegenu‹ber nicht geltend machen, dass das Grundverha‹ltnis zwischen der Bank
und dem Kreditnehmer Ma‹ngel aufweist, oder sonstige Einwendungen einbrin-
gen, wenn die Bank die Garantie abruft. Im Unterschied zur Bu‹rgschaft ko‹nnen
die Vertragsparteien ihr Verha‹ltnis zueinander sehr detailliert im Garantieschein
108 ⁄ 313-322.
109 ⁄ 313 und ⁄ 321 Abs 4 HGB.
110 ⁄ 314 HGB.
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regeln. Die Bank ist nicht verpflichtet, zuna‹chst die Leistung vom Kreditneh-
mer zu verlangen, sondern kann sofort vom Garanten Zahlung verlangen.
Der Garantievertrag kann au§erdem von der begu‹nstigten Bank auch durch
Schweigen angenommen werden.

IV. Inhalt

Der Garant haftet fu‹r die Erfu‹llung der besicherten Verbindlichkeit bis zur Ho‹he
des im Garantievertrag (Garantieschein) festgesetzten Betrages und unter den
darin genannten Bedingungen. Der Garant kann der Bank gegenu‹ber nur jene
Einwa‹nde geltend machen, deren Geltendmachung im Garantieschein zuge-
lassen ist. Einwa‹nde aus dem Grundverha‹ltnis (zwischen Garant und Auftrag-
geber) stehen ihm nicht zu.

Wie auch bei der Bu‹rgschaft hat die teilweise Erfu‹llung der Verbindlichkeit
durch den Kreditnehmer auf die Garantie keinen Einfluss, wenn der unerfu‹llte
Rest der Verbindlichkeit gleich oder ho‹her ist als der Betrag, auf den der Garan-
tieschein (Garantievertrag) lautet. Grundlage fu‹r die Bankgarantie ko‹nnen
sowohl Geldforderungen als auch andere Forderungen sein. Der Garant hat
jedoch nur in Geld zu leisten. Der Umfang der Verpflichtung des Garanten
ist durch den Betrag im Garantieschein und nicht durch die tatsa‹chliche Ho‹he
der Forderung der Bank bestimmt.111

Die Verpflichtung des Garanten ist an die Erfu‹llung der im Garantieschein
enthaltenen Bedingungen gebunden. Der Garant ist zur Leistung verpflichtet,
sobald er von der Bank schriftlich dazu aufgefordert wurde. Im Unterschied
zur Bu‹rgschaft ist nicht erforderlich, zuna‹chst den Kreditnehmer aufzufordern.
Der Garant leistet ªauf erste Auffforderung�.

V. Nachgarantie

Die Bankgarantie kann von einer anderen Bank, dem Nachgaranten, besta‹tigt
werden. In diesem Falle kann die besicherte Bank neben dem Garanten auch
denNachgaranten in Anspruch nehmen. Falls die Nachgarantie von der begu‹nstig-
ten Bank abgerufen wurde, kann der Nachgarant beimGaranten Regress nehmen.

VI. Einwendungen bei Beanspruchung der Garantie

A. Allgemeines

Grundsa‹tzlich gilt, dass die Bank Einreden, die dem Kreditnehmer gegen die
begu‹nstigte Bank zustehen, nicht geltend machen kann. Dies ist der Ausdruck
der Abstraktheit der Garantie, die dem Ziel dient, die begu‹nstigte Bank effektiv
zu befriedigen und etwaige Streitigkeiten erst nach der Leistung des Garanten
zu lo‹sen.

Ist jedoch im Garantieschein vereinbart, dass die Einwendungen aus dem
Grundverha‹ltnis vom Garanten vorgebracht werden ko‹nnen, na‹hert sich die
Garantie der Bu‹rgschaft. Sind alle Einwendungen zula‹ssig, handelt es sich, selbst
wenn formal ein Garantieschein vorliegt oder sich der Vertrag Garantievertrag
nennt, materiell um eine Bu‹rgschaft. Die Bezeichnung des Rechtsgescha‹fts ist
irrelevant.

111 ⁄ 315 HGB.
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B. Einwendungen aus dem Verha‹ ltnis zwischen dem Garanten und der
begu‹nstigten Bank

Der Garant kann alle Einwendungen, die sich aus der Nichtigkeit oder der
Ungu‹ltigkeit des Garantievertrages ergeben, vorbringen. Der Garant kann
die Einrede der Nichtigkeit des Garantievertrages, z. B. wegen eines Versto§es
gegen die guten Sitten oder aufgrund der Unbestimmtheit oder Unklarheit des
Garantievertrages, erheben. Genauso ist die Irrtumseinrede mo‹glich wie auch
der Einwand, dass die im Garantieschein festgelegten Bedingungen nicht erfu‹llt
sind.

C. Einwendungen aus dem Verha‹ ltnis zwischen dem Kreditnehmer und
der Bank

Der Garant kann daru‹ber hinaus Einwendungen, die ihn nicht direkt betreffen,
erheben, wenn der Garantievertrag dies ausdru‹cklich zula‹sst. Selbst wenn keine
Einreden aus der Garantie zula‹ssig sind, kann der Garant unter Umsta‹nden den
Einwand des Rechtsmissbrauchs vorbringen, wobei die Zula‹ssigkeit dieser Ein-
wendung sehr restriktiv ausgelegt wird. Rechtsmissbrauch liegt dann vor, wenn
die begu‹nstigte Bank die Garantie wissentlich unberechtigt in Anspruch nimmt
und insofern betru‹gerisch vorgeht. Der Betrug oder der Missbrauch mu‹ssen
eindeutig nachgewiesen sein. Der Garant tra‹gt eine besondere Beweislast.

Die Bank, die auf Grund der Bankgarantie eine Leistung erhalten hat, auf
die sie keinen Anspruch hat, hat dem Kreditnehmer diese Leistung zuru‹ckzu-
erstatten und ist auch verpflichtet, ihm den dadurch entstandenen Schaden
zu ersetzen.112

Der Kreditnehmer ist dann, wenn die Garantie zu Recht in Anspruch ge-
nommen wurde, verpflichtet, dem Garanten all das zu erstatten, was dieser
an seiner Stelle an den Begu‹nstigten geleistet hat. Erst dann kann er gegenu‹ber
der Bank Ru‹ckzahlung und Schadenersatz beanspruchen. Diese Regel ist inso-
fern vertraglich abdingbar, als der Garant die Zuru‹ckerstattung der unberech-
tigt angenommenen Leistung durch die Bank auch selbst beanspruchen kann.

VII. Sonstige Probleme

A. Abtretung der Rechte der Bank

Falls im Garantievertrag vereinbart wird, dass die Bank nur dann berechtigt ist,
ihre Rechte geltend zu machen, wenn der Kreditnehmer seine Verpflichtung
nicht erfu‹llt, kann die Bank ihre Rechte nur durch Abtretung der durch die
Bankgarantie besicherten Forderung u‹bertragen.113

B. Zeitliche Beschra‹nkung des Garantiescheins

Falls die Gu‹ltigkeit des Garantiescheines begrenzt ist, erlischt die Bankgarantie,
wenn die Bank ihre Anspru‹che aus der Bankgarantie nicht schriftlich wa‹hrend
ihrer Gu‹ltigkeit geltend macht.

112 ⁄ 318 HGB.
113 ⁄ 27 Abs 5 KO.
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Kapitel 12: Schlussbemerkungen
Im Vergleich zum o‹sterreichischen Kreditsicherungsrecht lassen sich folgende
markante Unterschiede zusammenfassen:

Fu‹r bewegliche Sachen besteht unter Durchbrechung des Faustpfandprinzips
auch die Mo‹glichkeit der Verpfa‹ndung durch Eintragung in das Pfandrechtsregis-
ter, das von der Notariatskammer gefu‹hrt wird. Dadurch ist ein besitzloses
Pfandrecht, bei dem der Kreditnehmer die betreffende Sache weiter nu‹tzen
kann, auch an beweglichen Sachen mo‹glich (siehe Kapitel 4).

Es besteht u‹berdies eine besondere au§ergerichtliche Verwertungsform durch
eine sog. o‹ffentliche Versteigerung. Diese wird nicht durch das Gericht vorge-
nommen, sondern durch einen Versteigerer, mit dem der Gla‹ubiger einen Ver-
trag u‹ber die Versteigerung abschlie§t (siehe Kapitel 2 und 4).

Auch die Erlangung eines Exekutionstitels kann auf au§ergerichtliche Weise
erfolgen, wenn sich der Schuldner in einer Notariatsurkunde mit der direkten
Vollstreckbarkeit des Pfandrechtes einverstanden erkla‹rt (siehe Kapitel 3).

Der Pfandbestellungsvertrag bedarf unabha‹ngig vom Pfandgegenstand bei
sonstiger Nichtigkeit der Schriftform (siehe Kapitel 3).

In terminologischer Hinsicht ist zu beachten, dass das tschechische ZGB
unter Liegenschaften nicht nur Grundstu‹cke versteht, sondern mit unter auch
darauf stehende Geba‹ude als Liegenschaften bezeichnet. Damit einhergehend
ist auch der Unterschied, dass in der Tschechischen Republik der Grundsatz
ªsuperficies solo cedit� nicht gilt. Geba‹ude ko‹nnen daher ein vom Grundstu‹ck
getrenntes rechtliches Schicksal haben und es kann daher auch eine eigene Einlage
im Grundbuch bestehen (siehe Kapitel 5).

Im Konkurs hat die Bank bei der Hypothek zwar ein Absonderungsrecht, ihre
besicherte Forderung wird aber nur bis maximal 70% des Erlo‹ses befriedigt
(siehe Kapitel 5).

Bei der Forderungsverpfa‹ndung und bei der Sicherungszession ist neben dem
Titel (Pfandbestellungsvertrag, Sicherungsabrede) kein gesonderter Modus not-
wendig. Anders als in O‹ sterreich (Buchvermerk, Drittschuldnerversta‹ndigung)
entsteht die Sicherheit bereits mit der Einigung zwischen der Bank und dem
Sicherungsgeber (siehe Kapitel 6 und 7).

Die Bankgarantie wird gesetzlich als eine Sonderform der Bu‹rgschaft behan-
delt. Garantien, die nicht von Banken gegeben werden, sind zwar nicht ausge-
schlossen, kommen aber in der Praxis nicht vor (siehe Kapitel 11).

Im Gegensatz zur Schuldu‹bernahme kann der neue Schuldner beim Schuld-
beitritt nur zu einer Geldschuld beitreten. Die Schuldu‹bernahme kann fu‹r jede
Verbindlichkeit eingegangen werden (siehe Kapitel 10).
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(katastra«lnı« za«kon).

Gesetz u‹ber Konkurs und Vergleich 328/1991 Slg., (KO), o konkurzu a vyrov-
na«nı«.

Gesetz u‹ber Schuldverschreibungen 190/2004 Slg., o dluhopisech.
Gesetz u‹ber Seeschiffverkehr 62/2000 Slg., o na«moŕnı« plavbé.
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Bureś, Dra«pal, Za«stavnı« pra«vo vsoudnı« praxi (Pfandrecht in der gerichtlichen

Praxis), Prag 1997.
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Holeyśovsky‹, Zajiśténı« za«vazkuß pŕevodem pra«va (Die Kreditsicherung durch die
Rechtsu‹bereignung), Pra«vnı« ra«dce (Rechtsberater), 1996, S. 71 f.
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